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Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren
Vom 22. Juni 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung vorzubeugen und abzuweh-
ren, die mit dem Halten und Führen von gefährlichen und 
anderen Tieren verbunden sind.

§ 2 
Allgemeine Regelungen

(1) Tiere sind so zu halten, dass Menschen und Sachen 
nicht gefährdet werden. Sie sind insbesondere in siche-
rem Gewahrsam zu halten.

(2) Halter eines Tieres ist derjenige, der über das Tier be-
stimmen kann, der für die Kosten und die Unterhaltung 
des Tieres aufkommt, dem allgemein die Vorteile des Tie-
res zugute kommen und der das wirtschaftliche Risiko des 
Verlusts des Tieres trägt.

(3) Die zuständige Behörde kann Anordnungen treffen, 
um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, die mit dem Halten und Führen 
von Tieren verbunden ist, insbesondere Störungen gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes, abzuwehren. Das Ord-
nungsbehördengesetz fi ndet Anwendung, soweit in die-
sem Gesetz keine Regelung getroffen wird.

(4) Der Halter eines Hundes ist verpfl ichtet, den Hund 
auf seine Kosten dauerhaft und unverwechselbar mit ei-
nem fälschungssicheren elektronisch lesbaren Transpon-
der nach ISO-Standard (Mikrochip) durch einen Tierarzt 
kennzeichnen zu lassen. Der Halter hat der zuständigen 
Behörde die Kennzeichnung anzuzeigen. Die zuständige 

Behörde darf die gespeicherten Daten im Rahmen der Er-
füllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz zur Feststel-
lung der Person des Halters nutzen. Das für Ordnungs-
recht zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit 
dem für Tierschutz und Tiergesundheit zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung die Art und Weise der 
Kennzeichnung sowie die Verwendung der personenbe-
zogenen Daten des Hundehalters.

(5) Der Halter eines Hundes ist verpfl ichtet, eine Haft-
pfl ichtversicherung zur Deckung der durch den Hund ver-
ursachten Personen- und Sachschäden mit einer Min-
destversicherungssumme in Höhe von 500 000 Euro für 
Personenschäden und in Höhe von 250 000 Euro für sons-
tige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Zu-
ständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Nr. 1 des Versiche-
rungsgesetzes ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zuständige 
Behörde. Der Halter hat der zuständigen Behörde den Ab-
schluss der Versicherung anzuzeigen.

(6) Für gefährliche Tiere gelten die nachfolgenden beson-
deren Regelungen.

§ 3 
Gefährliche Tiere

(1) Als gefährliche Tiere im Sinne dieses Gesetzes gelten
1.  Tiere einer wildlebenden Art, die Menschen durch Kör-

perkraft, Gifte oder Verhalten erheblich verletzen kön-
nen und ihrer Art nach unabhängig von individuellen 
Eigenschaften allgemein gefährlich sind,

2.  gefährliche Hunde nach Maßgabe des Absatzes 2.

(2) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten
1.  Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American Staf-

fordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier so-
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Thüringer Gesetz zur Regelung der Versorgung der Beamten und Richter sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Vom 22. Juni 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Beamtenversorgungsgesetz 

(ThürBeamtVG)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Arten der Versorgung
§ 3 Regelung durch Gesetz
§ 4 Allgemeine Anpassung
§ 5 Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbe-

züge
§ 6 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zu-

rückbehaltungsrecht
§ 7 Rückforderung von Versorgungsbezügen
§ 8 Verjährung von Ansprüchen
§ 9 Anzeigepfl icht
§ 10 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

Zweiter Abschnitt
Versorgung der Beamten

Erster Unterabschnitt
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

§ 11 Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts
§ 12 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
§ 13 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
§ 14 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
§ 15 Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
§ 16 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im 

öffentlichen Dienst
§ 17 Sonstige Zeiten
§ 18 Ausbildungszeiten
§ 19 Zeiten vor dem 3. Oktober 1990
§ 20 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädi-

gender Verwendung
§ 21 Höhe des Ruhegehalts
§  22 Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehalts-

satzes
§ 23 Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis  
§ 24 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte

Zweiter Unterabschnitt
Unfallfürsorge

§ 25 Allgemeines
§ 26 Dienstunfall
§ 27 Einsatzversorgung
§ 28 Erstattung von Sachschäden und besonderen 

Aufwendungen
§ 29 Heilverfahren
§ 30 Pfl egekosten und Hilfl osigkeitszuschlag
§ 31 Unfallausgleich
§ 32 Unfallruhegehalt

§ 33 Erhöhtes Unfallruhegehalt
§ 34 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühe-

re Ruhestandsbeamte
§ 35 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines unge-

borenen Kindes
§ 36 Einmalige Unfallentschädigung und einmalige 

Entschädigung
§ 37 Schadensausgleich in besonderen Fällen
§ 38 Nichtgewährung von Unfallfürsorge
§ 39 Meldung und Untersuchungsverfahren
§ 40 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

Dritter Unterabschnitt
Übergangsgeld

§ 41 Übergangsgeld für entlassene Beamte
§ 42 Übergangsgeld für entlassene politische Beamte

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 43 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Ver-
urteilung

§ 44 Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ableh-
nung einer erneuten Berufung

Dritter Abschnitt
Hinterbliebenenversorgung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Hinterbliebenenversorgung

§ 45 Allgemeines
§ 46 Bezüge für den Sterbemonat
§ 47 Sterbegeld
§ 48 Witwengeld
§ 49 Höhe des Witwengeldes
§ 50 Witwenabfi ndung
§ 51 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtig-

te Witwen
§ 52 Waisengeld
§ 53 Höhe des Waisengeldes
§ 54 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beam-

ten auf Lebenszeit und auf Probe

Zweiter Unterabschnitt
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

§ 55 Unfall-Hinterbliebenenversorgung
§ 56 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigen-

den Linie
§ 57 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 58 Versorgung von Witwern und hinterbliebenen 
eingetragenen Lebenspartnern

§ 59 Beginn der Zahlungen
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§ 60 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 
und Unterhaltsbeiträgen

§ 61 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
§ 62 Entzug von Hinterbliebenenversorgung

Vierter Abschnitt
Bezüge bei Verschollenheit

§ 63 Zahlung der Bezüge

Fünfter Abschnitt
Kinder- und pfl egebezogene Leistungen

§ 64 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag
§ 65 Kindererziehungszuschlag
§ 66 Kindererziehungsergänzungszuschlag
§ 67 Kinderzuschlag zum Witwengeld
§ 68 Pfl ege- und Kinderpfl egeergänzungszuschlag
§ 69 Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

Sechster Abschnitt
Ruhens- und Kürzungsbestimmungen

§ 70 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

§ 71 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
§ 72 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

Renten
§ 73 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

Versorgung aus zwischenstaatlicher und über-
staatlicher Verwendung

§ 74 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
einer Entschädigung oder Versorgungsbezügen 
nach dem Abgeordnetenstatut des Europäi-
schen Parlaments 

§ 75 Kürzung der Versorgungsbezüge
§ 76 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezü-

ge

Siebter Abschnitt
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§ 77 Beamte auf Zeit
§ 78 Personal an Hochschulen 
§ 79 Gerichtsvollzieher
§ 80 Beamte als fl iegendes Personal
§ 81 Ehrenbeamte

Achter Abschnitt
Versorgungsbeteiligung beim Dienstherrenwechsel

§ 82 Anwendung des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags

§ 83 Verteilung der Versorgungskosten
§ 84 Weitere Anwendung des § 107b BeamtVG

Neunter Abschnitt
Übergangsbestimmungen

§ 85 Bestimmungen aus Anlass des Versorgungsän-
derungsgesetzes 2001

§ 86 Bestimmungen für zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes vorhandene Beamte

§ 87 Bestimmungen für vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger

§ 88 Bestimmungen für Beamte und Richter aus dem 
früheren Bundesgebiet

§ 89 Regelung zu § 90 Abs. 8 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes

§ 90 Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Be-
amte

§ 91 Versorgungsabschlag bei Inanspruchnahme der 
Antragsaltersgrenze des 62. Lebensjahres

§ 92 Versorgungsabschlag bei Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit 

Zehnter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 93 Gleichstehende Versorgungsleistungen
§ 94 Verweis auf aufgehobene Bestimmungen
§ 95 Erlass von Verwaltungsvorschriften, Übertra-

gung von Zuständigkeiten
§ 96 Gleichstellungsbestimmung

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des 
Landes, der Gemeinden, Landkreise und anderen Gemein-
deverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie ihrer Hinterbliebenen. 

(2) Dieses Gesetz regelt ferner die Versorgung der Rich-
ter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen. Soweit in den 
nachfolgenden Bestimmungen auf den Status des Beam-
ten oder das Beamtenverhältnis Bezug genommen wird, 
gilt dies auch für den Status des Richters oder das Rich-
terverhältnis.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten sowie ihre Verbände.

§ 2
Arten der Versorgung

Versorgungsbezüge sind
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,
2. Hinterbliebenenversorgung,
3. Bezüge bei Verschollenheit,
4. Unfallfürsorge,
5. Übergangsgeld,
6. Erhöhungsbetrag nach § 21 Abs. 4 Satz 3,
7. kinder- und pfl egebezogene Leistungen nach den §§ 64 

bis 69.

§ 3
Regelung durch Gesetz

(1) Die Versorgung wird durch Gesetz geregelt.
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(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die 
eine höhere als die nach diesem Gesetz zustehende Ver-
sorgung bewirken sollen, sind unwirksam. Das Gleiche 
gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck ab-
geschlossen werden.

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder 
ganz noch teilweise verzichtet werden.

§ 4
Allgemeine Anpassung

(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtig-
ten allgemein erhöht oder vermindert, sind von demsel-
ben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Gesetz 
entsprechend zu regeln.

(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne 
des Absatzes 1 gelten auch die Neufassung der Grund-
gehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der Grund-
gehaltssätze und die allgemeine Erhöhung oder Vermin-
derung der Dienstbezüge um feste Beträge.

§ 5
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge

(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbe-
züge fest, bestimmt die Person des Zahlungsempfängers 
und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung von 
Versorgungsbezügen aufgrund von Kannbestimmungen. 

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungs-
bezügen aufgrund von Kannbestimmungen dürfen erst 
beim Eintritt des Versorgungsfalls getroffen werden; vor-
herige Zusicherungen sind unwirksam. Ob Zeiten aufgrund 
der §§ 17 und 18 als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu be-
rücksichtigen sind, soll in der Regel bei der Berufung in das 
Beamtenverhältnis entschieden werden; diese Entschei-
dungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens 
der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegen-
heiten, die eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus-
gehende Bedeutung haben, sind von dem für das Versor-
gungsrecht zuständigen Ministerium zu treffen.

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und zum gleichen 
Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.

(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fällig-
keit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen.

(6) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Emp-
fänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Kon-
to anzugeben oder einzurichten, auf das die Überweisung 
erfolgen kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der 
Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers 
trägt die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei ei-
ner Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein im Aus-
land geführtes Konto trägt der Versorgungsempfänger die 
Kosten und die Gefahr der Übermittlung der Versorgungs-

bezüge sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 der Au-
ßenwirtschaftsverordnung in der Fassung vom 22. Novem-
ber 1993 (BGBl. I S. 1934, 2493) in der jeweils geltenden 
Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Bu-
chungsgebühren trägt der Empfänger. Eine Auszahlung auf 
andere Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem 
Empfänger die Einrichtung oder Benutzung eines Kon-
tos aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann.

(7) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die 
sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurun-
den und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen wer-
den jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder 
Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden. 

(8) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Verlan-
gen des Empfangsberechtigten auszuzahlen.

§ 6
Abtretung, Verpfändung,

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

 (1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, nur insoweit abge-
treten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung un-
terliegen.

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann 
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
recht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungs-
bezüge geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den 
Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz 
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

(3) Ansprüche auf Erstattung der Kosten des Heilverfah-
rens (§ 29) und der Pfl ege (§ 30), auf Unfallausgleich 
(§ 31), auf eine einmalige Unfallentschädigung (§ 36) so-
wie auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 37) 
und auf Sterbegeld (§ 47) können weder gepfändet noch 
abgetreten noch verpfändet werden. Forderungen des 
Dienstherrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder 
Darlehensgewährungen sowie aus Überzahlungen von 
Dienst- oder Versorgungsbezügen können auf das Ster-
begeld angerechnet werden.

§ 7
Rückforderung von Versorgungsbezügen

(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzli-
che Änderung seiner Versorgungsbezüge mit rückwirken-
der Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbe-
träge nicht zu erstatten.

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Versorgungsbezüge nach den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer un-
gerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des recht-
lichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der 
Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger ihn hät-
te erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus 
Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienst-
behörde ganz oder teilweise abgesehen werden.
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(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als 
fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zu-
sammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung.

(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tod des Ver-
sorgungsberechtigten auf ein Konto bei einem Geldins-
titut überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung erbracht. Das Geldinstitut hat sie der 
überweisenden Stelle zurückzuüberweisen, wenn diese 
sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert. Eine Verpfl ich-
tung zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit über den 
entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung 
bereits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, dass die 
Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das 
Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befrie-
digung eigener Forderungen verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des 
Versorgungsberechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, 
haben die Personen, die die Geldleistungen in Empfang 
genommen oder über den entsprechenden Betrag verfügt 
haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle zu erstat-
ten, sofern er nicht nach Absatz 4 von dem Geldinstitut zu-
rücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine Rücküber-
weisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den 
entsprechenden Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, 
hat der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und 
Anschrift der Personen, die über den Betrag verfügt ha-
ben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein 
Anspruch gegen die Erben bleibt unberührt.

§ 8 
Verjährung von Ansprüchen

Ansprüche nach diesem Gesetz oder auf der Grundlage 
dieses Gesetzes verjähren nach drei Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 9
Anzeigepfl icht

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der für die Festsetzung 
der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle (Pensionsbe-
hörde) jede Verwendung eines Versorgungsberechtigten 
unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede spätere 
Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung sowie 
die Gewährung einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen.

(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpfl ichtet, der Pen-
sionsbehörde
1. die Verlegung des Wohnsitzes,
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach 

den §§ 16, 21 Abs. 5, §§ 22, 41, 42, 51 Satz 2, § 61 
Abs. 2 sowie den §§ 70 bis 74,

3. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen 
des § 41 Abs. 5 und des § 42,

4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) in den Fäl-
len des § 19 sowie im Rahmen der §§ 65 bis 69

unverzüglich anzuzeigen. Die Witwe, der Witwer oder ein 
hinterbliebener eingetragener Lebenspartner ist außerdem 
verpfl ichtet, die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) 
oder die Begründung einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft sowie im Fall der Aufl ösung der neuen Ehe oder Le-
benspartnerschaft den Erwerb und jede Änderung eines 
neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs 
(§ 61 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2) anzuzeigen. Auf Verlan-
gen der Pensionsbehörde ist der Versorgungsberechtig-
te verpfl ichtet, eine Lebensbescheinigung oder sonstige 
Nachweise vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher 
Nachweise oder Auskünfte, die für die Versorgungsbezü-
ge erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen.

(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 auferlegten Verpfl ichtung schuld-
haft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder 
teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen werden. Beim Vor-
liegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung ganz 
oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-
dung trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Behörde.

§ 10
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst 
(§ 70 Abs. 6) verwendet, so sind ihre Bezüge aus dieser 
Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezü-
ge zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund der 
Beschäftigung zu gewährende Versorgung.

Zweiter Abschnitt
Versorgung der Beamten

Erster Unterabschnitt
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

§ 11
Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleis-

tet hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä-

digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen 
hat (Dienstbeschädigung), dienstunfähig geworden ist.

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksich-
tigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetz-
licher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten, sind einzurech-
nen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die der Beamte vor dem 
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags 
genannten Gebiet zurückgelegt hat, soweit nicht § 19 zur 
Anwendung kommt.

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht, soweit gesetz-
lich nicht anders geregelt, mit dem Beginn des Ruhestands, 
in den Fällen des § 4 des Thüringer Besoldungsgesetzes 
(ThürBesG) nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge ge-
währt werden.
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(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit berechnet.

§ 12
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt,
2. die Amtszulagen,
3. die Ausgleichszulagen nach den §§ 41 und 42 Thür-

BesG, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge aus-
gleichen, 

4. die allgemeine Zulage nach Abschnitt II Nr. 7 der Vor-
bemerkungen zu den Thüringer Besoldungsordnungen 
A und B und Nr. 2 zur Thüringer Besoldungsordnung R,

5. die Vollstreckungsvergütung der Gerichtsvollzieher, 
6. Leistungsbezüge nach § 27 ThürBesG, soweit sie nach 

§ 78 Abs. 4 ruhegehaltfähig sind,
7. der Familienzuschlag der Stufe 1, 
die dem Beamten in den Fällen der Nummern 1 bis 4 zu-
letzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 7 
nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. 

(2) Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge sowie bei eingeschränkter Verwendung eines Beam-
ten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) gelten als ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden vollen 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 

(3) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit aufgrund eines 
Dienstunfalls im Sinne des § 26 in den Ruhestand getre-
ten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Nr. 1 oder 
den Absätzen 4, 6 oder 7 maßgebenden Besoldungsgrup-
pe nach der Erfahrungsstufe zugrunde zu legen, die er bis 
zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze hätte erreichen können. 

(4) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand ge-
treten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner 
Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er 
die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleichwer-
tigen Amtes vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht min-
destens zwei Jahre erhalten, so sind ruhegehaltfähig nur 
die Bezüge des vorher bekleideten Amtes. Hat der Beamte 
vorher ein Amt nicht bekleidet, so setzt die oberste Dienst-
behörde im Einvernehmen mit dem für das Versorgungs-
recht zuständigen Ministerium oder mit der von diesem 
bestimmten Behörde die ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der 
nächstniedrigeren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijah-
resfrist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist liegen-
de Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist. 

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der 
Frist infolge einer Dienstbeschädigung (§ 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2) in den Ruhestand getreten ist. 

(6) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit hö-
heren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet und die-
se Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, so-
fern er in ein mit geringeren Dienstbezügen verbundenes 

Amt nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestell-
ten Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen des früheren Amtes und der ge-
samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 4 
Satz 3 und Absatz 5 gelten entsprechend. Das Ruhege-
halt darf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten 
Amtes nicht übersteigen.  

(7) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der Be-
soldungsordnung W die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, 
so berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfä-
higen Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesam-
ten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte die 
Dienstbezüge des früheren Amtes mindestens zwei Jah-
re erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeitpunkt des 
Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Auf die Zwei-
jahresfrist wird der Zeitraum, in dem der Beamte Dienst-
bezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W erhal-
ten hat, angerechnet. Absatz 4 Satz 3 sowie die Absätze 5 
und 6 Satz 3 gelten entsprechend.

§ 13
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom 
Tage seiner ersten Berufung in das Beamtenverhältnis an 
im Dienst eines inländischen öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. 

(2) Der Dienstzeit nach Absatz 1 stehen gleich
1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer 

Landesregierung,
2. die Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär bei einem 

Mitglied der Bundesregierung oder bei einem Mitglied 
einer Landesregierung, soweit entsprechende Voraus-
setzungen vorliegen,

3. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienst-
zeit.

(3) Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten
1. in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf, das nur der 

vorübergehenden Wahrnehmung hoheitlicher Aufga-
ben dient (§ 4 Abs. 4 Buchst. b BeamtStG),

2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
3. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, 
4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Ver-

lust der Dienstbezüge,
5. in einem Beamtenverhältnis, das durch Verlust der Be-

amtenrechte (§ 24 BeamtStG) oder durch Disziplinar-
urteil beendet worden ist,

6. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wi-
derruf, wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er 
eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten 
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienst-
bezüge zur Folge hätte,

7. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf 
Antrag des Beamten beendet worden ist,
a) wenn ein Verfahren mit der Folge des Verlustes 

der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem 
Dienst drohte oder

b) wenn der Antrag gestellt wurde, um einer drohen-
den Entlassung nach Nummer 6 zuvorzukommen.
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Zu Satz 1 Nr. 5 bis 7 kann bei einer erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis das für das Versorgungsrecht zu-
ständige Ministerium Ausnahmen zulassen.

(4) Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann 
abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 als ruhegehaltfä-
hig berücksichtigt werden, wenn bei Beginn des Urlaubs 
schriftlich anerkannt wird, dass dieser öffentlichen Belan-
gen oder dienstlichen Interessen dient und der Beamte 
einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 vom Hundert 
der Dienstbezüge, die ihm ohne die Beurlaubung zustehen 
würden, an den Dienstherrn abführt; die Zahlung kann auch 
durch einen Arbeitgeber des beurlaubten Beamten erfol-
gen. Das für das Versorgungsrecht zuständige Ministeri-
um kann Ausnahmen zulassen und das Verfahren regeln.

(5) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten 
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der einge-
schränkten Verwendung eines Beamten wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG sind nur zu dem Teil 
ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit entspricht, mindestens im Umfang 
der Zurechnungszeit nach § 20 Abs. 1 Satz 1.

§ 14
Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 13 erhöht sich um 
die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter
1. in einer entgeltlichen Beschäftigung als Beamter, Rich-

ter, Berufssoldat oder in einem Amtsverhältnis im Sin-
ne des § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 zurückgelegt hat, ohne 
einen neuen Versorgungsanspruch zu erlangen,

2. im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung (§ 13 Abs. 2 Nr. 3) zurück-
gelegt hat.

§ 13 Abs. 3 und 5 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 15
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter 
vor der Berufung in das Beamtenverhältnis nichtberufsmä-
ßigen oder berufsmäßigen Wehrdienst in der Bundeswehr, 
der Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik oder im Polizeivollzugsdienst 
geleistet hat.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Zeit eines Zivildienstes, eines 
Wehrersatzdienstes als Bausoldat der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik sowie eines Zivildienstes 
aufgrund der Verordnung über den Zivildienst in der Deut-
schen Demokratischen Republik.

(3) Als ruhegehaltfähig gilt ferner die Zeit, in der ein Be-
amter sich aufgrund einer Krankheit oder Verwundung als 
Folge eines Dienstes nach den Absätzen 1 oder 2 im An-
schluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer Heilbe-
handlung befunden hat.

(4) § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 bis 7 sowie Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

§ 16
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis

im öffentlichen Dienst

(1) Zeiten, in denen ein Beamter vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis hauptberufl ich im privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn ohne von dem Beamten zu vertretende Un-
terbrechung tätig war, gelten bis zu fünf Jahren als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit. Satz 1 gilt auch für die Tätigkeit 
im Dienst von Einrichtungen, die von mehreren öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn durch Staatsvertrag oder Verwal-
tungsabkommen zur Erfüllung oder Koordinierung ihnen 
obliegender hoheitsrechtlicher Aufgaben geschaffen wor-
den sind. § 13 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend. 

(2) Hauptberufl ich ist eine Tätigkeit, wenn sie gegen Entgelt 
ausgeübt wird, den Schwerpunkt der berufl ichen Tätigkeit 
darstellt, dem durch Ausbildung und Berufswahl gepräg-
ten Berufsbild entspricht und der Beschäftigungsumfang 
der Tätigkeit bei Eintritt in den Ruhestand auch im Beam-
tenverhältnis zulässig wäre.

§ 17
Sonstige Zeiten

(1) Die Zeit, während der ein Beamter vor der Berufung in 
das Beamtenverhältnis
1. als Rechtsanwalt oder als Beamter oder Notar, der ohne 

Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, 
2. hauptberufl ich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religi-

onsgesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 140 des 
Grundgesetzes), 

3. im nicht öffentlichen Schuldienst,
4. hauptberufl ich im Dienst der Fraktionen des Bundes-

tags oder der Landtage oder kommunaler Vertretungs-
körperschaften,

5. hauptberufl ich im Dienst von kommunalen Spitzenver-
bänden oder ihren Landesverbänden,

6. hauptberufl ich im Dienst von Spitzenverbänden der So-
zialversicherung oder ihren Landesverbänden, 

7. hauptberufl ich im ausländischen öffentlichen Dienst 
oder

8. als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshel-
fergesetzes

tätig gewesen ist kann bis zu fünf Jahren als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit berücksichtigt werden. Satz 1 gilt auch, 
wenn der Beamte auf wissenschaftlichem, künstlerischem, 
technischem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere 
Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige Voraus-
setzung für die Wahrnehmung seines Amtes bilden. § 16 
Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Besteht für nach Absatz 1 ruhegehaltfähige Zeiten eine 
Anwartschaft oder ein Anspruch auf eine Versorgungsleis-
tung, die nicht der Regelung des § 72 unterliegt, können 
diese Zeiten nur insoweit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, als durch die zusätzliche Versor-
gungsleistung und das sich unter der Berücksichtigung 
dieser Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit ergebende 
Ruhegehalt nicht die in § 72 Abs. 2 bezeichnete Höchst-
grenze überschritten wird.
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(3) Besteht für Zeiten nach Absatz 1 keine Anwartschaft 
oder kein Anspruch auf eine Versorgungsleistung, können 
sie über fünf Jahre hinaus als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sich der frühere Arbeitgeber 
oder Versorgungsträger des Beamten an dessen Versor-
gung beteiligt.

§ 18
Ausbildungszeiten

(1) Die Mindestzeit
1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschrie-

benen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und prak-
tische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prü-
fungszeit),

2. einer praktischen hauptberufl ichen Tätigkeit, die für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschrieben 
ist,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den, die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. Wird die 
allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der Aus-
bildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich.

(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdiens-
tes der Feuerwehr können Zeiten einer praktischen Aus-
bildung und einer praktischen hauptberufl ichen Tätigkeit 
anstelle einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer 
Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des 
Amtes förderlich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten 
nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, 
wenn und soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrie-
ben sind. Ist eine Laufbahn der Fachrichtung des Beam-
ten bei einem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das 
Gleiche für solche Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn 
mindestens vorgeschrieben werden müssen.

(4) § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 19
Zeiten vor dem 3. Oktober 1990 

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach § 15, 
Beschäftigungszeiten nach § 16, sonstige Zeiten nach 
den §§ 17, 77 Abs. 9 und § 78 Abs. 2 sowie Ausbildungs-
zeiten nach den §§ 18 und 77 Abs. 9, die der Beamte vor 
dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden bis 
zu fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigt. Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit für die 
gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. 

(2) Zeiten, die nach §  25 Abs. 1 Satz 3 ThürBesG für das 
Erfahrungsdienstalter nicht berücksichtigt werden, sind 
nicht ruhegehaltfähig. 

§ 20
Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender 

Verwendung

(1) Ist der Beamte vor Vollendung des 60. Lebensjahres 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten, wird 
die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des 
Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit die-
se nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzugerech-
net (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 29 BeamtStG 
erneut in das Beamtenverhältnis berufen worden, so wird 
eine der Berechnung des früheren Ruhegehalts zugrun-
de gelegene Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, als 
die Zahl der dem neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden 
Dienstjahre hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt 
zugrunde gelegenen Dienstjahre zurückbleibt. 

(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, 
in denen er gesundheitsschädigenden klimatischen Ein-
fl üssen ausgesetzt ist, wird doppelt als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt, wenn sie ununterbrochen min-
destens ein Jahr gedauert hat. 

§ 21
Höhe des Ruhegehalts

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähi-
ger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (§ 12), insgesamt jedoch höchstens 71,75 
vom Hundert. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimal-
stellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstel-
le um eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der 
Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der 
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal-
lende Tage unter Benutzung des Nenners 365 umzurech-
nen; die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Versor-
gungsabschlag von 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um 
das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende 

gesetzliche Altersgrenze erreicht, auf Antrag in den Ru-
hestand versetzt wird,

2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr 
vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird.

Satz 1 Nr. 1 fi ndet bei Beamten, die schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX) sind, nur dann Anwendung, wenn die Ver-
setzung in den Ruhestand vor Ablauf des Monats erfolgt, 
in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben; für die Be-
messung des Versorgungsabschlags tritt an die Stelle der 
gesetzlichen Altersgrenze der Ablauf des Monats, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird. Der Versorgungsab-
schlag darf im Fall des Satzes 1 Nr. 2 oder wenn der Be-
amte schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX ist, 
10,8 vom Hundert, ansonsten 18 vom Hundert nicht über-
steigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für 
den Beamten eine vor der Vollendung des 65. Lebensjah-
res liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 2 an die Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt für den 
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Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres lie-
gende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, in 
dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. 

(3) Ein Versorgungsabschlag wird nicht erhoben, wenn 
der Beamte 
1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 zum Zeit-

punkt des Eintritts in den Ruhestand das 65. Lebens-
jahr vollendet hat und mindestens 45 Jahre mit ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 13, 15 und 16 
und nach § 22 Abs. 2 Satz 1 berücksichtigungsfähi-
gen Pfl ichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im Zusam-
menhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Pfl egezeiten 
nach § 68 sowie Zeiten einer dem Beamten zuzuord-
nenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollen-
deten zehnten Lebensjahr, oder

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 zum Zeit-
punkt des Eintritts in den Ruhestand das 63. Lebens-
jahr vollendet hat und mindestens 40 Jahre mit ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 13, 15 und 
16 und nach § 22 Abs. 2 Satz 1 berücksichtigungsfä-
higen Pfl ichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im Zusam-
menhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Pfl egezeiten 
nach § 68 sowie Zeiten einer dem Beamten zuzuord-
nenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollen-
deten zehnten Lebensjahr 

zurückgelegt hat. Soweit sich bei der Berechnung nach 
Satz 1 Zeiten überschneiden, sind diese nur einmal zu 
berücksichtigen.

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 12). An die Stel-
le des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies güns-
tiger ist, 65 vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4. Die Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich um 
31 Euro für den Ruhestandsbeamten und die Witwe; der 
Erhöhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 60 außer 
Betracht. Bleibt ein Beamter allein wegen Teilzeitbeschäf-
tigung oder Beurlaubung ohne Dienstbezüge von insge-
samt mehr als fünf Jahren hinter der Mindestversorgung 
nach Satz 1 oder 2 zurück, wird nur das erdiente Ruhege-
halt nach Absatz 1 gezahlt; dies gilt nicht, wenn ein Beam-
ter wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten ist.

(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversor-
gung nach Absatz 4 mit einer Rente nach Anwendung des 
§ 72 die Versorgung das nach Absatz 1 erdiente Ruhege-
halt, so ruht die Versorgung bis zur Höhe des Unterschieds 
zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestver-
sorgung; der Erhöhungsbetrag nach Absatz 4 Satz 3 so-
wie der Familienzuschlag nach § 64 Abs. 1 bleiben bei der 
Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versorgung 
und Rente darf nicht hinter dem Betrag der Mindestversor-
gung zuzüglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 zu-
rückbleiben. Zahlbar bleibt mindestens das erdiente Ruhe-
gehalt zuzüglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Witwen, Waisen.

(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten 
Beamten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, 
die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt worden ist, innehatte, mindestens für 

die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer 
von drei Jahren, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe, in der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand befunden hat. Das erhöhte 
Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die dem Beamten in 
diesem Zeitpunkt zustanden, nicht übersteigen; das nach 
sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf nicht un-
terschritten werden.

§ 22
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes

(1) Der nach § 21 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und 
§ 77 Abs. 2 berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich vor-
übergehend, wenn der Beamte vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) in den Ruhestand getreten ist und er
1. bis zum Beginn des Ruhestands die Wartezeit von 60 

Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt hat,

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1 
BeamtStG in Verbindung mit § 45 Abs. 1 des Thü-
ringer Beamtengesetzes (ThürBG) in den Ruhe-
stand versetzt worden ist, 

b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze 
in den Ruhestand getreten ist oder

c) vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze auf 
Antrag in den Ruhestand getreten ist, ab dem Zeit-
punkt, zu dem er wegen Erreichens einer besonde-
ren Altersgrenze in den Ruhestand getreten wäre,

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch 
nicht erreicht hat und

4. keine Einkünfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezieht; die 
Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie im Monat 
470 Euro nicht überschreiten.

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je 
zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit 
nach Absatz 1 Nr. 1 anrechnungsfähigen Pfl ichtbeitrags-
zeiten, soweit sie nicht von § 69 Abs. 1 erfasst werden, 
vor Begründung des Beamtenverhältnisses zurückgelegt 
wurden und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. 
Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom 
Hundert nicht überschreiten. In den Fällen des § 21 Abs. 2 
ist das Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 
und 2 ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berech-
nung nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate un-
ter Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 21 Abs. 1 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats 
weg, in dem der Ruhestandsbeamte die Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) erreicht hat. Sie endet vorher, wenn der Ru-
hestandsbeamte
1. eine Versichertenrente einer inländischen oder auslän-

dischen Alterssicherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a nicht mehr 
dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihm 
der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder
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3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages 
vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.

Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 gilt § 31 Abs. 3 Satz 2 sinngemäß.

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag 
vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand oder dem nach 
Absatz 1 Nr. 2 Buchst. c maßgeblichen Zeitpunkt gestellt 
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts 
gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ge-
stellt, so tritt die Erhöhung ab dem Beginn des Antrags-
monats an ein.

§ 23
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis

Bei einem nach den §§ 18, 29, 30 oder 31 BeamtStG in 
Verbindung mit den §§ 49 und 50 ThürBG erneut in das 
Beamtenverhältnis berufenen Beamten bleibt der am Tag 
vor der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis vor 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsbe-
stimmungen zustehende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. 
Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, werden die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem 
im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand geltenden 
Recht berechnet. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.

§ 24
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte 

Einem Beamten auf Lebenszeit oder auf Probe, der wegen 
Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze nach 
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 oder § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 Be-
amtStG entlassen ist, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden.

Zweiter Unterabschnitt
Unfallfürsorge

§ 25
Allgemeines

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, 
wird ihm und seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge ge-
währt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beam-
tin gewährt, das durch deren Dienstunfall während der 
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2 
gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Einwir-
kungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, 
bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 26 Abs. 3 
zu verursachen.

(2) Die Unfallfürsorge umfasst
1. Einsatzversorgung (§ 27),
2. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-

dungen (§ 28),
3. Heilverfahren (§§ 29, 30),
4. Unfallausgleich (§ 31),
5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 32 bis 35),
6. einmalige Unfallentschädigung (§ 36),
7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 37),
8. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 57).

Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der 
Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie einen 
Unterhaltsbeitrag nach § 35.

(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 26
Dienstunfall

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen-
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen 
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung 
oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst ge-
hören auch
1. Dienstreisen und Aus- oder Fortbildungsreisen nach 

§ 15 Abs.1 des Thüringer Reisekostengesetzes sowie 
die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort,

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und 
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm 

gleichstehenden Dienst, zu deren Übernahme der Be-
amte nach § 65 ThürBG verpfl ichtet ist, oder Nebentä-
tigkeiten, deren Wahrnehmung von ihm im Zusammen-
hang mit den Dienstgeschäften erwartet wird, sofern 
der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versichert ist (§ 2 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch).

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst 
zusammenhängenden Weges nach und von der Dienst-
stelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner stän-
digen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 auch für 
den Weg von und nach der Familienwohnung. Der Zu-
sammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, 
wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen 
der Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang 
abweicht, weil sein dem Grunde nach kindergeldberechti-
gendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen 
seiner oder seines Ehegatten berufl ichen Tätigkeit frem-
der Obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen berufs-
tätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versi-
cherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug für den Weg 
nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den der 
Verletzte bei Durchführung des Heilverfahrens (§ 29) oder 
auf einem hierzu notwendigen Wege erleidet, gilt als Fol-
ge eines Dienstunfalls.

(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstli-
chen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an bestimm-
ten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer sol-
chen Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, 
dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Diens-
tes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen Krank-
heit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch ge-
sundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, 
denen der Beamte am Ort seines dienstlich angeordne-
ten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. 
Krankheiten im Sinne des Satzes 1 sind die in Anlage 1 
zur Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2623) in der jeweils geltenden Fassung aufge-
führten Krankheiten. 

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden 
ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter au-
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ßerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf 
sein pfl ichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen 
seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Dies gilt 
auch für einen Körperschaden, den ein Beamter im Aus-
land erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder 
Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten 
Aufenthalts im Ausland ausgesetzt war, angegriffen wird.

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch ge-
währt werden, wenn ein Beamter, der zur Wahrnehmung 
einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung 
oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.

§ 27
Einsatzversorgung

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch 
dann gewährt, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-
übung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls 
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des 
§ 26 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine 
gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). Eine 
besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, 
die aufgrund eines Übereinkommens oder einer Vereinba-
rung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung 
oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bun-
desregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen 
Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen statt-
fi ndet, oder eine Verwendung im Ausland oder außerhalb 
des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luft-
fahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungsla-
ge. Die besondere Verwendung im Ausland beginnt mit 
dem Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit dem Ver-
lassen des Einsatzgebietes.

(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung 
oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheitsschädi-
gende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Ver-
hältnisse bei einer Verwendung im Sinne des Absatzes 1 
zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitliche Schä-
digung bei dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen 
Unfall oder eine Erkrankung im Zusammenhang mit einer 
Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen 
ist oder darauf beruht, dass der Beamte aus sonstigen mit 
dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einfl uss-
bereich des Dienstherrn entzogen ist. 

(3) § 26 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der 
Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung 
ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Ge-
fangenschaft oder sonstige Einfl ussbereichsentziehung 
herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für 
ihn eine unbillige Härte wäre.

§ 28
Erstattung von Sachschäden und

 besonderen Aufwendungen

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonsti-
ge Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat, be-

schädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, 
so kann dafür Ersatz geleistet werden. Sind durch die ers-
te Hilfeleistung nach dem Unfall besondere Kosten ent-
standen, so ist dem Beamten der nachweisbar notwendi-
ge Aufwand zu ersetzen.

§ 29
Heilverfahren

(1) Der Anspruch auf das Heilverfahren wird durch Erstat-
tung der notwendigen Kosten erfüllt.

(2) Das Heilverfahren umfasst
1. die ärztliche Behandlung,
2. die Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, 

Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbe-
handlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern sol-
len,

3. die Pfl ege (§ 30).

(3) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Versor-
gung mit Arznei- und anderen Heilmitteln kann Kranken-
hausbehandlung oder Heilanstaltspfl ege gewährt werden. 
Der Verletzte ist verpfl ichtet, sich einer Krankenhausbe-
handlung oder Heilanstaltspfl ege zu unterziehen, wenn 
sie nach einer Stellungnahme eines durch die Dienstbe-
hörde bestimmten Arztes zur Sicherung des Heilerfolges 
notwendig ist.

(4) Der Verletzte ist verpfl ichtet, sich einer ärztlichen Be-
handlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit einer 
erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Ver-
letzten verbunden ist. Das Gleiche gilt für eine Operation 
dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die körperli-
che Unversehrtheit bedeutet.

(5) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außerge-
wöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß, so 
sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der 
Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so 
können auch die Kosten für die Überführung und die Be-
stattung in angemessener Höhe erstattet werden.

(6) Näheres über die Durchführung des Heilverfahrens re-
gelt das für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. Bis zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung fi ndet die Heilverfahrensverordnung vom 25. April 
1979 (BGBl. I S. 502) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung weiter Anwendung. 

§ 30
Pfl egekosten und Hilfl osigkeitszuschlag

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilfl os, dass 
er nicht ohne fremde Hilfe und Pfl ege auskommen kann, 
sind die Kosten einer notwendigen Pfl ege in angemesse-
nem Umfang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch 
selbst für die Pfl ege Sorge tragen.

(2) Nach dem Beginn des Ruhestands ist dem Verletzten 
auf Antrag für die Dauer der Hilfl osigkeit ein Zuschlag zu 
dem Unfallruhegehalt (§ 32) bis zum Erreichen der ruhe-
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gehaltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; die Kostener-
stattung nach Absatz 1 entfällt.

§ 31
Unfallausgleich

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls in seiner Er-
werbsfähigkeit länger als sechs Monate um mindestens 25 
vom Hundert beschränkt, so erhält er, solange dieser Zu-
stand andauert, neben den Dienstbezügen, den Anwärter-
bezügen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Die-
ser wird in Höhe der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 des 
Bundesversorgungsgesetzes (BVG) gewährt. Die Maß-
gabe nach Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet K Abschnitt 
III Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 3 des 
Einigungsvertrages (BGBl. 1990 II S. 885, 907, 1067) ist 
nicht mehr anzuwenden.

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körper-
lichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu 
beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalls eine abschätz-
bare Minderung der Erwerbsfähigkeit bereits bestanden, 
so ist für die Berechnung des Unfallausgleichs von der in-
dividuellen Erwerbsfähigkeit des Verletzten, die unmittel-
bar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszugehen 
und zu ermitteln, welcher Teil dieser individuellen Erwerbs-
fähigkeit durch den Dienstunfall gemindert wurde. Beruht 
die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienstunfall, so 
kann ein einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt werden. 
Für äußere Körperschäden können Mindestvomhundert-
sätze festgesetzt werden.

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den 
Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend gewe-
sen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Zu 
diesem Zweck ist der Beamte verpfl ichtet, sich auf Anord-
nung der obersten Dienstbehörde durch einen von ihr be-
stimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbe-
hörde kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen.

(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge gewährt.

§ 32
Unfallruhegehalt

(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstunfä-
hig geworden und in den Ruhestand getreten, so erhält 
er Unfallruhegehalt.

(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand ge-
tretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 20 Abs. 1 hin-
zugerechnet.

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 21 Abs. 1 erhöht sich um 
20 vom Hundert. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 
66,67 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und darf 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge nicht übersteigen. Es darf nicht hinter 75 vom Hun-
dert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zurückbleiben; § 21 
Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 33
Erhöhtes Unfallruhegehalt

(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Dienst-
handlung einer damit verbundenen besonderen Lebens-
gefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung ei-
nen Dienstunfall (qualifi zierter Dienstunfall), so sind bei der 
Bemessung des Unfallruhegehalts 80 vom Hundert der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der über-
nächsten Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, wenn er 
infolge dieses Dienstunfalls dienstunfähig geworden und 
in den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts 
in den Ruhestand infolge des Dienstunfalls in seiner Er-
werbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt 
ist. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich für Beamte der 
Laufbahngruppe des einfachen Dienstes die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge mindestens nach der Besoldungs-
gruppe A 6, für Beamte der Laufbahngruppe des mittleren 
Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 9, für 
Beamte der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes min-
destens nach der Besoldungsgruppe A 12 und für Beam-
te der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens 
nach der Besoldungsgruppe A 16 bemessen; die Einteilung 
in Laufbahngruppen gilt für die Polizeivollzugsbeamten, die 
sonstigen Beamten des Vollzugsdienstes und die Beamten 
des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr entsprechend.

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 
wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen 

Angriff oder
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sin-

ne des § 26 Abs. 4
einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen 
erleidet.

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 
wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 27 erleidet und 
er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichste-
henden Ereignisses dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des diesem 
gleichstehenden Ereignisses in seiner Erwerbsfähigkeit 
um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.

§ 34
Unterhaltsbeitrag für frühere

Beamte und frühere Ruhestandsbeamte

(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, 
dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den Ru-
hestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren 
(§§ 29, 30) für die Dauer einer durch den Dienstunfall ver-
ursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhaltsbeitrag.

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66,67 vom Hundert der 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Absatz 4,
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 20 

vom Hundert den der Minderung entsprechenden Teil 
des Unterhaltsbeitrags nach Nummer 1.
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(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbei-
trag, solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls unver-
schuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2 
Nr. 1 erhöht werden. Bei Hilfl osigkeit des Verletzten gilt 
§ 30 entsprechend.

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich 
nach § 12 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu 
legen, die er bei der Ernennung zum Beamten auf Probe 
zuerst erhalten hätte; das Gleiche gilt bei einem früheren 
Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit Dienstbezügen. 
Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienst-
unfalls entlassen worden, gilt § 12 Abs. 3 entsprechend. 

(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des 
Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfall-
ruhegehalt (§ 32 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines qualifi zierten 
Dienstunfalls entlassen worden und war er im Zeitpunkt der 
Entlassung infolge des Dienstunfalls in seiner Erwerbsfä-
higkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt, treten 
an die Stelle des Mindestunfallruhegehalts 80 vom Hun-
dert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer An-
wendung des § 33 ergibt. 

(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der kör-
perlichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben 
zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit ist der frühere Beam-
te verpfl ichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbe-
hörde durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu 
lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf 
andere Stellen übertragen.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für einen durch 
Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten, der 
seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder 
dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist.

§ 35
Unterhaltsbeitrag bei

Schädigung eines ungeborenen Kindes

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 25 Abs. 1 Satz 2 
und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall der Mut-
ter verursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindest-

unfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 32 Abs. 3 Satz 3,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 
20 vom Hundert in Höhe eines der Minderung der Er-
werbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unterhalts-
beitrags nach Nummer 1.

(2) § 34 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird 
die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkun-
gen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem 
Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sorgeberech-
tigten sind verpfl ichtet, Untersuchungen zu ermöglichen.

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 
14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Vollendung des 
18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach Absatz 1.

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als 
während einer Heimpfl ege von mehr als einem Kalender-
monat Pfl egekosten nach § 30 Abs. 1 erstattet werden.

(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf 
Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur der höhere Ver-
sorgungsbezug gezahlt.

§ 36
Einmalige Unfallentschädigung und 

einmalige Entschädigung

(1) Ein Beamter, der einen qualifi zierten Dienstunfall erlei-
det, erhält neben einer beamtenrechtlichen Versorgung bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses eine einmalige Unfall-
entschädigung, wenn er infolge des Unfalls in seiner Er-
werbsfähigkeit in diesem Zeitpunkt um wenigstens 50 vom 
Hundert beeinträchtigt ist. Die einmalige Unfallentschädi-
gung beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
100 vom Hundert: 100 000 Euro,
 90 vom Hundert: 90 000 Euro,
 80 vom Hundert: 80 000 Euro,
 70 vom Hundert: 70 000 Euro,
 60 vom Hundert: 60 000 Euro,
 50 vom Hundert:   50 000 Euro.

(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines qualifi zierten Dienst-
unfalls verstorben, wird seinen Hinterbliebenen eine einma-
lige Unfallentschädigung nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder 

erhalten eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
75 000 Euro.

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 
nicht vorhanden, so erhalten die Eltern und die nicht 
versorgungsberechtigten Kinder eine Entschädigung 
in Höhe von insgesamt 25 000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 
und 2 nicht vorhanden, so erhalten die Großeltern 
und Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
12 500 Euro.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein 
Beamter, der
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fl iegen-

den Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des beson-

ders gefährlichen Tauchdienstes,
3. als Angehöriger des besonders gefährdeten Muniti-

onsuntersuchungspersonals während des dienstlichen 
Umgangs mit Munition oder

4. als Angehöriger eines Polizeiverbandes für besonde-
re Einsätze bei einer besonders gefährlichen Dienst-
handlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder

5. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas-
ten bei einem Hubschrauber

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Ver-
hältnisse des Dienstes nach den Nummern 1 bis 5 zurück-
zuführen ist. Den Personenkreis des Satzes 1 und die zum 
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Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienstlichen 
Verrichtungen regelt die Landesregierung durch Rechts-
verordnung. Bis zum Erlass dieser Rechtsverordnung fi n-
det die Verordnung über die einmalige Unfallentschädi-
gung nach § 43 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 
vom 24. Juni 1977 (BGBl. I S. 1011) in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend für andere Angehörige des öffentli-
chen Dienstes, zu deren Dienstobliegenheiten Tätigkeiten 
der in Satz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Art gehören.

(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein 
anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes einen Ein-
satzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im 
Sinne des § 27 erleidet. 

(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschä-
digung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn ein Beamter 
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an 
den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleich-
stehenden Ereignisses im Sinne des § 27 verstorben ist.

(6) Für die einmalige Entschädigung nach den Absätzen 4 
und 5 gelten § 26 Abs. 5 und § 27 Abs. 4 entsprechend. 
Besteht aufgrund derselben Ursache Anspruch sowohl 
auf eine einmalige Unfallentschädigung nach den Absät-
zen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige Entschädigung 
nach den Absätzen 4 oder 5, wird nur die einmalige Ent-
schädigung gewährt.

§ 37
Schadensausgleich in besonderen Fällen

(1) Schäden, die einem Beamten während einer Verwen-
dung im Sinne des § 27 Abs. 1 infolge von besonderen, 
vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, ins-
besondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen 
Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen 
oder als Folge der Ereignisse nach § 27 Abs. 2 entstehen, 
werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches 
gilt für Schäden des Beamten durch einen Gewaltakt ge-
gen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnah-
men, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausübung 
des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Beam-
ter betroffen ist.

(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 27 Abs. 1 
wird einem Beamten ein angemessener Ausgleich auch 
für Schäden infolge von Maßnahmen einer ausländischen 
Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land richten, gewährt.

(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schädigenden Er-
eignisses der in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Art 
verstorben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten 

Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 be-
zeichneten Art nicht vorhanden sind.

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der 
natürlichen Person gewährt, die der Beamte im Versiche-
rungsvertrag begünstigt hat. 

(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird 
nur einmal gewährt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienst-
licher Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zu-
sammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefan-
genschaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der 
Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammen-
hängenden Gründen dem Einfl ussbereich des Dienst-
herrn entzogen ist.

(6) Für den Schadensausgleich gelten § 26 Abs. 5 und 
§ 27 Abs. 4 entsprechend.

§ 38
Nichtgewährung von Unfallfürsorge

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte 
den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende 
Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen 
Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder 
Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinfl usst, so kann ihm die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf 
diese Folgen schriftlich hinzuweisen.

§ 39
Meldung und Untersuchungsverfahren

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach die-
sem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwölf Monaten nach dem Eintritt des 
Unfalls schriftlich bei dem Dienstvorgesetzten oder der 
Pensionsbehörde des Verletzten zu melden. Abweichend 
von Satz 1 gilt für Sachschadensersatz nach § 28 Satz 1 
eine Ausschlussfrist von drei Monaten.

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur 
gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre ver-
gangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsor-
ge begründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet 
werden können oder dass der Berechtigte durch außer-
halb seines Willens liegende Umstände gehindert worden 
ist, den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge 
begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konn-
te oder das Hindernis für die Meldung weggefallen ist, in-
nerhalb von drei Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge wird 
in diesen Fällen vom Tage der Meldung an gewährt; zur 
Vermeidung von Härten kann sie auch von einem frühe-
ren Zeitpunkt an gewährt werden.

(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm be-
kannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbe-
hörde entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der 
Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die Ent-
scheidung ist dem Verletzten oder seinen Hinterbliebe-
nen bekannt zu geben. Der Beamte ist verpfl ichtet, sich 
zur Feststellung der Unfallfolgen einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen.
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(4) Unfallfürsorge nach § 25 Abs. 1 Satz 2 wird nur ge-
währt, wenn der Unfall der Beamtin
1. innerhalb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 ge-

meldet und 
2. als Dienstunfall anerkannt worden ist. 
Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 25 Abs. 2 Satz 2 
ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt an von 
den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt 
mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jahres-Frist am Tag der 
Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit 
der Möglichkeit einer Schädigung durch einen Dienstunfall 
der Mutter während der Schwangerschaft gerechnet wer-
den konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen 
ist, innerhalb von drei Monaten gestellt werden.

§ 40
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen ha-
ben aus Anlass eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn 
nur die in den §§ 25 bis 37 und 55 bis 57 geregelten An-
sprüche. Ist der Beamte nach dem Dienstunfall zu einem 
anderen Dienstherrn (§ 1 Abs. 1) im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes versetzt worden, richten sich die Ansprüche 
gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen des gesetz-
lichen Übertritts oder der Übernahme bei der Umbildung 
von Körperschaften. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in de-
nen Beamte von einem Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt werden mit der 
Maßgabe, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes An-
wendung fi nden.

(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge-
setzlicher Vorschriften können gegen einen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die 
in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend 
gemacht werden, wenn der Dienstunfall 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer sol-

chen Person verursacht worden oder 
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetre-

ten ist. 
Im Fall der Nummer 2 sind Leistungen, die dem Beamten 
oder seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz gewährt 
werden, auf die weitergehenden Ansprüche anzurechnen. 
Der Dienstherr, der Leistungen nach diesem Gesetz ge-
währt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen 
gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Bundesgebiet.

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un-
berührt.

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach 
diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermö-
gensschadens gewährt werden, sind Geldleistungen an-
zurechnen, die wegen desselben Schadens von ande-
rer Seite erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere 
Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt 
oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistun-
gen privater Schadensversicherungen, die auf Beiträgen 
der Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes beruhen; dies gilt nicht in den Fällen des § 28.

Dritter Unterabschnitt
Übergangsgeld

§ 41
Übergangsgeld für entlassene Beamte

(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen 
Antrag entlassen wird, erhält als Übergangsgeld nach voll-
endeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und 
bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle Jahr 
ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfa-
che der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 ThürBesG) des 
letzten Monats. § 12 Abs. 2 gilt entsprechend. Das Über-
gangsgeld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im 
Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt 
war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, die der Beamte 
im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte.

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener 
hauptberufl icher entgeltlicher Tätigkeit im Dienst dessel-
ben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der 
Dienstherr übernommen hat, sowie im Fall der Versetzung 
die entsprechende Zeit im Dienste des früheren Dienst-
herrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge lie-
gende Beschäftigungszeit wird mit berücksichtigt. Zeiten 
mit einer Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind 
nur zu dem Teil anzurechnen, der dem Verhältnis der er-
mäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG sowie 
des § 36 Abs. 2 ThürBG entlassen wird oder

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 bewilligt wird oder
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 

angerechnet wird oder
4. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis 

oder mit der Ernennung zum Beamten auf Zeit entlas-
sen wird.

(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der 
Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge gezahlt. Es 
ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem 
der Beamte die für sein Beamtenverhältnis bestimmte ge-
setzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tod des Empfän-
gers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterblie-
benen in einer Summe zu zahlen.

(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs. 5, verrin-
gert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser Ein-
künfte.

§ 42
Übergangsgeld für entlassene politische Beamte

(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 30 Be-
amtStG in Verbindung mit § 48 ThürBG nicht auf eigenen 
Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld in Höhe 
von 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der er 
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sich zur Zeit seiner Entlassung befunden hat. § 4 Thür-
BesG gilt entsprechend.

(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die der 
Beamte das Amt, aus dem er entlassen worden ist, inne-
hatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längs-
tens für die Dauer von drei Jahren, gewährt.

(3) § 41 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs. 5, so ver-
ringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 
ThürBesG fortgezahlten Bezüge und das Übergangsgeld 
um den Betrag dieser Einkünfte; § 93 Nr. 9 fi ndet keine 
Anwendung.

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 43
Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung

(1) Ein Ruhestandsbeamter,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamten-

verhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-
gangen ist, die nach § 24 BeamtStG zum Verlust der 
Beamtenrechte geführt hätte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Ge-
richt im ordentlichen Strafverfahren
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe 

von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-

schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten

verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter. Entspre-
chendes gilt, wenn der Ruhestandsbeamte aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Arti-
kel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.

(2) Die §§ 41 und 42 ThürBG fi nden entsprechende An-
wendung.

§ 44
Erlöschen der Versorgungsbezüge 

bei Ablehnung einer erneuten Berufung

Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen § 18 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 Satz 2 und § 31 Abs. 2 Be-
amtStG in Verbindung mit den §§ 49 und 50 ThürBG ei-
ner erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuld-
haft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen 
Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, so verliert 
er für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste 
Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge 
fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch 
nicht ausgeschlossen.

Dritter Abschnitt
Hinterbliebenenversorgung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Hinterbliebenenversorgung

§ 45
Allgemeines

Die Hinterbliebenenversorgung umfasst
1. Bezüge für den Sterbemonat,
2. Sterbegeld,
3. Witwengeld,
4. Witwenabfi ndung,
5. Waisengeld,
6. Unterhaltsbeiträge,
7. Versorgung von Witwern und hinterbliebenen eingetra-

genen Lebenspartnern.

§ 46
Bezüge für den Sterbemonat

(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestands-
beamten oder entlassenen Beamten verbleiben für den 
Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt 
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwands-
entschädigung.

(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile 
der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die Er-
ben auch an den überlebenden Ehegatten und die Emp-
fänger von Sterbegeld gezahlt werden.

§ 47
Sterbegeld

(1) Beim Tod eines Beamten erhalten Personen, die nach-
weislich die Kosten der letzten Krankheit oder der Be-
stattung des Beamten getragen haben, Sterbegeld. Das 
Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge 
oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen ausschließlich 
des kinderbezogenen Teils des Auslandszuschlags und 
der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 12 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. Sterbegeld aus anderen Beschäf-
tigungsverhältnissen ist anzurechnen. Die Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend beim Tode eines Ruhestandsbeam-
ten oder eines entlassenen Beamten, der im Sterbemo-
nat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an die Stelle der 
Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbei-
trag zuzüglich der nach § 64 Abs. 1 zustehenden Stufe des 
Familienzuschlags. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
kann das Sterbegeld aufgeteilt werden.

(2) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau eines Be-
amten, der im Zeitpunkt des Todes Witwengeld oder ein 
Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die Abkömmlinge 
des Beamten Sterbegeld entsprechend Absatz 1, wenn sie 
berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag 
zu beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes zur häusli-
chen Gemeinschaft der Verstorbenen gehört haben. Ab-
satz 1 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwengeld 
oder der Unterhaltsbeitrag tritt.
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§ 48
Witwengeld

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Vo-
raussetzungen des § 11 Abs. 1 erfüllt hat, oder eines Ru-
hestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein 

Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson-
deren Umständen des Falls die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegen-
de Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung 
zu verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ru-
hestand geschlossen worden ist und der Ruhestands-
beamte zur Zeit der Eheschließung die Regelalters-
grenze nach § 43 Abs. 1 oder 2 ThürBG bereits erreicht 
hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf 
Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28 
Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entschei-
dung über die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit (§ 28 Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit § 52 
Abs. 1 und 2 ThürBG) zugestellt war.

§ 49
Höhe des Witwengeldes

 (1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des Ruhege-
halts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhal-
ten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand ge-
treten wäre. Das Witwengeld beträgt nach Anwendung des 
§ 67 mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehalts nach 
§ 21 Abs. 4 Satz 2. § 21 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. 
§ 21 Abs. 6 sowie die §§ 22 und 69 fi nden keine Anwen-
dung. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 21 Abs. 4) 
sind zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt das Witwen-
geld 60 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbe-
ne erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am To-
destag in den Ruhestand getreten wäre, wenn die Ehe vor 
dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens 
ein Ehegatte zu diesem Zeitpunkt das 40. Lebensjahr voll-
endet hatte. § 67 fi ndet in diesem Fall keine Anwendung.

(3) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der 
Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorge-
gangen, so wird das Witwengeld für jedes angefangene 
Jahr des Altersunterschieds über zwanzig Jahre um fünf 
vom Hundert gekürzt, jedoch höchstens um 50 vom Hun-
dert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes an-
gefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Be-
trag fünf vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, 
bis der volle Betrag wieder erreicht ist. Das nach Satz 1 
errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwit-
wengeld (Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 4) 
zurückbleiben.

(4) Von dem nach Absatz 3 gekürzten Witwengeld ist auch 
bei der Anwendung des § 60 auszugehen.

§ 50
Witwenabfi ndung

(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf ei-
nen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Fall einer Wiederver-
heiratung eine Witwenabfi ndung.

(2) Die Witwenabfi ndung beträgt das Vierundzwanzigfache 
des für den Monat, in dem sich die Witwe wiederverheira-
tet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und 
Ruhensvorschriften zu zahlenden Betrags des Witwen-
geldes oder Unterhaltsbeitrags; eine Kürzung nach § 60 
und die Anwendung der §§ 70 und 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfi ndung ist in einer 
Summe zu zahlen.

(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhalts-
beitrag nach § 61 Abs. 5 wieder auf, so ist die Witwenabfi n-
dung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die nach dem 
Wiederaufl eben des Anspruchs auf Witwengeld oder Un-
terhaltsbeitrag liegt, in angemessenen monatlichen Teil-
beträgen einzubehalten.

§ 51
Unterhaltsbeitrag für nicht 

witwengeldberechtigte Witwen 

In den Fällen des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die 
besonderen Umstände des Falls keine volle oder teilwei-
se Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe 
des Witwengeldes (§ 49) zu gewähren. Erwerbseinkom-
men und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemesse-
nem Umfang anzurechnen. Wird ein Erwerbsersatzein-
kommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen verzichtet oder wird an deren 
Stelle eine Kapitalleistung, Abfi ndung oder Beitragserstat-
tung gezahlt, ist der Betrag zu berücksichtigen, der ansons-
ten zu zahlen wäre. 

§ 52
Waisengeld

(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebens-
zeit, eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder eines 
verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen ei-
ner Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 BeamtStG) verstor-
ben ist oder dem die Entscheidung über die Versetzung in 
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit (§ 28 Abs. 2 Be-
amtStG in Verbindung mit § 52 Abs. 1 und 2 ThürBG) zu-
gestellt war, erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die 
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfüllt hat.

(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten, wenn das Kindschaftsverhältnis 
durch Annahme als Kind begründet wurde und der Ruhe-
standsbeamte in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand 
war und die Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1 und 2 
ThürBG erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhalts-
beitrag bis zur Höhe des Waisengeldes bewilligt werden.
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§ 53
Höhe des Waisengeldes

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 vom 
Hundert und für die Vollwaise 20 vom Hundert des Ruhe-
gehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte er-
halten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand 
getreten wäre. § 21 Abs. 6 sowie die §§ 22 und 69 fi nden 
keine Anwendung. Änderungen des Mindestruhegehalts 
(§ 21 Abs. 4) sind zu berücksichtigen.

(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum Bezug von 
Witwengeld berechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbei-
trag in Höhe des Witwengeldes erhält, wird das Waisen-
geld nach dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüg-
lich des Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes 
und des Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen 
nicht übersteigen.

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus 
Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur das 
höchste Waisengeld gezahlt.

§ 54
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von 
Beamten auf Lebenszeit und auf Probe

Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach 
§ 24 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte 
bewilligt werden können, kann die in den §§ 48, 49 sowie 
52, 53 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeichne-
ten Höhe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Die §§ 50 
und 60 gelten entsprechend.

Zweiter Unterabschnitt
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

§ 55
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hätte, 
oder ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt be-
zog, an den Folgen eines Dienstunfalls verstorben, so er-
halten seine Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenver-
sorgung. Für diese gilt:
1. Das Witwengeld beträgt 60 vom Hundert des Unfallru-

hegehalts (§§ 32, 33).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtig-

te Kind (§ 52) 30 vom Hundert des Unfallruhegehalts; 
es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Unter-
halt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend 
durch den Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt be-
zog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so 
steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den §§ 45 
bis 54 zu; diese Bezüge sind aber unter Zugrundelegung 
des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 56
Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur 
Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den 
Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die Dau-
er der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 
30 vom Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren, min-
destens jedoch 40 vom Hundert des in § 32 Abs. 3 Satz 3 
genannten Betrags. Sind mehrere Personen dieser Art vor-
handen, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den 
Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen El-
ternteils treten dessen Eltern.

§ 57
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

(1) Ist in den Fällen des § 34 der frühere Beamte oder der 
frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen des Dienstun-
falls verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen 
Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwen- und Waisengel-
des, das sich nach den allgemeinen Bestimmungen unter 
Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags nach § 34 Abs. 2 
Nr. 1 ergibt.

(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestands-
beamte nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, 
so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, 
das sich nach den allgemeinen Bestimmungen unter Zu-
grundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den der Ver-
storbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat.

(3) Für die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen ver-
storbenen Beamten gilt Absatz 1 entsprechend, wenn 
nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 55 zusteht.

(4) § 50 gilt entsprechend.

Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 58
Versorgung von Witwern und 

hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entsprechend 
für den Witwer einer verstorbenen Beamtin oder Ruhe-
standsbeamtin sowie für den hinterbliebenen Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft und für die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes. Dabei tritt an die Stelle des Witwengel-
des im Sinne dieses Gesetzes das Witwergeld.

§ 59
Beginn der Zahlungen

Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie von 
Unterhaltsbeiträgen nach dem Dritten Abschnitt beginnt 
mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach die-
sem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisengeld vom 
ersten Tag des Geburtsmonats an. Satz 2 gilt entspre-
chend für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrags nach den 
§§ 54 und 57.
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§ 60
Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld

und Unterhaltsbeiträgen

(1) Witwen- und Waisengeld nach dem Dritten Abschnitt 
dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des ih-
rer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhegehalts über-
steigen. Ergibt sich zusammen ein höherer Betrag, so wer-
den die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.

(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisen-
geldberechtigten erhöht sich das Witwen- oder Waisengeld 
der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden 
Monats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den 
vollen Betrag nach § 49 oder § 53 erhalten.

(3) Unterhaltsbeiträge nach § 51 gelten für die Anwendung 
der Absätze 1 und 2 als Witwengeld. Unterhaltsbeiträge 
nach § 52 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt werden, als 
sie allein oder zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebe-
nenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchst-
grenze nicht übersteigen.

§ 61
Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung

(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungs-
bezüge erlischt
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in 

dem er stirbt,
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, 

in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, 

in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht 

im ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbre-
chens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Be-
stimmungen über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Landes-
verrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar 
ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
verurteilt worden ist, mit der Rechtskraft des Urteils.

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Arti-
kel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 bleibt 
§ 57 unberührt. Die §§ 41 und 42 ThürBG fi nden entspre-
chende Anwendung.

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres auf Antrag längstens bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres gewährt, solange die Waise 
1. sich in der Schul- oder Berufsausbildung oder in einer 

Übergangszeit von höchstens vier Monaten befi ndet,
2. ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologi-

sches Jahr oder einen ähnlichen Dienst leistet oder
3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-

rung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.
Im Fall einer körperlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderung wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe ei-
nes eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; so-
weit ein eigenes Einkommen der Waise das Zweifache 

des Mindestvollwaisengeldes (§ 21 Abs. 4 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 53 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte auf 
das Waisengeld zuzüglich des Familienzuschlags (§ 64 
Abs. 1) angerechnet.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 wird eine 
Waise, die
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst ge-

leistet hat oder
2. sich anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes frei-

willig für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum 
Wehrdienst verpfl ichtet hat oder

3. eine vom gesetzlichen Wehrdienst oder Zivildienst be-
freiende Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfergesetzes ausgeübt 
hat, 

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit ent-
sprechenden Zeitraum, höchstens für die Dauer des in-
ländischen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern für die Dauer des inländischen 
gesetzlichen Zivildienstes, über das 27. Lebensjahr hin-
aus berücksichtigt.

(4) Das Waisengeld nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird über 
das 27. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn
1. die Behinderung bei Vollendung des 27. Lebensjahres 

bestanden hat oder bis zu dem sich nach Absatz 3 er-
gebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise 
sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung be-
funden hat, und

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte 
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Un-
terhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht un-
terhaltspfl ichtig ist und sie nicht unterhält.

(5) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe 
aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Witwengeld wieder auf; 
ein von der Witwe infolge Aufl ösung der Ehe erworbener 
neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist 
auf das Witwengeld und den Familienzuschlag nach § 64 
Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leis-
tung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder wird 
an ihrer Stelle eine Abfi ndung, Kapitalleistung oder Bei-
tragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der 
ansonsten zu zahlen wäre. Der Aufl ösung der Ehe steht 
die Nichtigerklärung gleich.

§ 62
Entzug von Hinterbliebenenversorgung

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von Hin-
terbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge auf Zeit 
teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes betätigt haben; § 57 bleibt unberührt. Die 
diese Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in einem 
Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche 
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig 
und der Versorgungsberechtigte zu hören ist. 

(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.
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Vierter Abschnitt
Bezüge bei Verschollenheit

§ 63
Zahlung der Bezüge

(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder 
sonstiger Versorgungsempfänger erhält die ihm zustehen-
den Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, 
dass sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.

(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 be-
zeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im 
Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder Waisen-
geld erhalten würden oder einen Unterhaltsbeitrag erhal-
ten könnten, diese Bezüge. Die §§ 46 und 47 gelten nicht.

(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein Anspruch 
auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe 
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längs-
tens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Ab-
satz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind 
anzurechnen.

(4) Ergibt sich, dass der Beamte unerlaubt dem Dienst 
ferngeblieben ist (§ 8 ThürBesG), so können die nach Ab-
satz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert werden.

(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit 
gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über den 
Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebe-
nenversorgung von dem ersten Tag des auf die Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung 
der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Berück-
sichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu fest-
zusetzen.

Fünfter Abschnitt
Kinder- und pfl egebezogene Leistungen

§ 64
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag

(1) Der Familienzuschlag der Stufe 2 und der folgenden 
Stufen des Familienzuschlags wird in Anwendung der 
§§ 37 bis 39 ThürBesG neben dem Ruhegehalt gezahlt. 
Er wird unter Berücksichtigung der nach den Verhältnis-
sen des Beamten oder Ruhestandsbeamten für die Stufen 
des Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder ne-
ben dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch 
auf Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne Berücksich-
tigung der §§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes ha-
ben würde; soweit hiernach ein Anspruch auf den Famili-
enzuschlag nicht besteht, wird er neben dem Waisengeld 
gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Familienzu-
schlags zu berücksichtigen ist oder zu berücksichtigen 
wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch 
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, er-
halten sie die ihnen nach § 38 Abs. 2 und 4 ThürBesG für 
die auf sie entfallenden Kinder zustehenden Beträge der 
Stufen des Familienzuschlags.

(2) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag ge-
zahlt, der dem Betrag für das erste Kind nach § 66 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn in der 
Person der Waise die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 
bis 5 des Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, Aus-
schlussgründe nach § 65 des Einkommensteuergesetzes 
nicht vorliegen, keine Person vorhanden ist, die nach § 62 
des Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 des Bundes-
kindergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und die Waise 
keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bun-
deskindergeldgesetzes hat. Der Ausgleichsbetrag gilt für 
die Anwendung der §§ 70 und 71 nicht als Versorgungs-
bezug. Im Fall des § 71 wird er nur zu den neuen Versor-
gungsbezügen gezahlt.

§ 65
Kindererziehungszuschlag

(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 ge-
borenes Kind erzogen, erhöht sich sein Ruhegehalt für je-
den Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererziehungszeit 
um einen Kindererziehungszuschlag. Dies gilt nicht, wenn 
der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versicherungspfl ichtig (§ 3 
Satz 1 Nr. 1 SGB VI) war und die allgemeine Wartezeit für 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Mo-
nats der Geburt und endet nach 36 Kalendermonaten, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Erziehung endet. Wird während dieses Zeitraums vom er-
ziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm 
eine Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kin-
dererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um 
die Anzahl der Kalendermonate der gleichzeitigen Erzie-
hung verlängert. 

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem 
Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 
SGB VI entsprechend.

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags ergibt sich 
aus der Anlage.

(5) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhe-
gehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich 
unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berech-
net, ergeben würde.

(6) Der Kindererziehungszuschlag erhöht das nach § 21 
Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und § 77 Abs. 2 berech-
nete Ruhegehalt. Für die Anwendung des § 21 Abs. 2 sowie 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt 
der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts.

(7) Hat ein Beamter ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes 
Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf Kalen-
dermonate nach Ablauf des Monats der Geburt endet. Die 
§§ 249 und 249a SGB VI gelten entsprechend. Satz 1 gilt 
nicht, wenn § 88 Abs. 2 zur Anwendung kommt.
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§ 66
Kindererziehungsergänzungszuschlag

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag, wenn
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Er-

ziehung eines Kindes bis zur Vollendung des zehnten 
Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen 
Pfl ege eines pfl egebedürftigen Kindes (§ 3 SGB VI) 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zu-

sammentreffen oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhege-

haltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten nach 
§ 68 Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen,

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 
SGB VI besteht und

3. dem Beamten die Zeiten nach § 65 Abs. 3 zuzuordnen 
sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für 
Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszuschlag zu-
steht.

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags 
ergibt sich aus der Anlage.

(3) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 67
Kinderzuschlag zum Witwengeld

(1) Das Witwengeld nach § 49 Abs. 1 erhöht sich für je-
den Monat einer nach § 65 Abs. 3 zuzuordnenden Kin-
dererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das 
Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinder-
zuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. 
Satz 1 gilt nicht bei Bezügen nach § 49 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 21 Abs. 4.

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbenen zugeord-
net, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag an-
teilig mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, 
fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes, sind 
der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate 
zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Ta-
gen nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind später gebo-
ren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 65 Abs. 2 
Satz 1 genannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das Kind 
vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kin-
derzuschlag anteilig zu gewähren.

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags zum Witwengeld ergibt 
sich aus der Anlage.

(4) § 65 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 68
Pfl ege- und Kinderpfl egeergänzungszuschlag

(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI ver-
sicherungspfl ichtig, weil er einen Pfl egebedürftigen nicht 
erwerbsmäßig gepfl egt hat, erhält er für die Zeit der Pfl e-

ge einen Pfl egezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, 
wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt ist. 

(2) Die Höhe des Pfl egezuschlags ergibt sich aus der An-
lage.

(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 65 Abs. 3 zuzuordnen-
des pfl egebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig gepfl egt 
(§ 3 SGB VI), erhält er neben dem Pfl egezuschlag einen 
Kinderpfl egeergänzungszuschlag. Dieser wird längstens 
für die Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 
pfl egebedürftigen Kindes und nicht neben einem Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag oder einer Leistung nach 
§ 70 Abs. 3a SGB VI gewährt.

(4) Die Höhe des Kinderpfl egeergänzungszuschlags er-
gibt sich aus der Anlage.

(5) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 69
Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

(1) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) in den Ruhestand treten, erhalten vorüberge-
hend Leistungen entsprechend den §§ 65, 66 und 68, wenn
1. bis zum Beginn des Ruhestands die allgemeine War-

tezeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfüllt ist,

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Be-
amtStG in Verbindung mit § 45 Abs. 1 ThürBG in 
den Ruhestand versetzt worden sind oder

b) sie wegen Erreichens einer besonderen Altersgren-
ze in den Ruhestand getreten sind oder

c) sie vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze 
auf Antrag in den Ruhestand getreten sind, ab dem 
Zeitpunkt, zu dem sie wegen Erreichens einer be-
sonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten 
wären,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch 
vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze 
noch nicht gewährt werden,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch 
nicht erreicht haben,

5. keine Einkünfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezogen wer-
den; die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie 
im Monat 470 Euro nicht überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht über-
schritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhegehalts 
mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert ergibt. 

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, 
in dem der Versorgungsempfänger die Regelaltersgren-
ze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 235 
SGB VI) erreicht hat. Sie endet vorher, wenn der Versor-
gungsempfänger
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversi-

cherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn 
der Rente, oder
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2. ein Erwerbseinkommen von mehr als 470 Euro im Mo-
nat bezieht, mit Ablauf des Tages vor Beginn der Er-
werbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die in-
nerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den 
Ruhestand oder dem nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c 
maßgeblichen Zeitpunkt gestellt werden, gelten als zum 
Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag 
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung 
vom Beginn des Antragsmonats an gewährt.

Sechster Abschnitt
Ruhens- und Kürzungsbestimmungen

§ 70
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen (Absatz 5), erhält er daneben sei-
ne Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Ab-
satz 2 bezeichneten Höchstgrenze.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähi-

gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, min-
destens ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils 
zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1,

2. für Waisen 40 vom Hundert des Betrags, der sich nach 
Nummer 1 unter Berücksichtigung des ihnen zustehen-
den Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 ergibt,

3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhe-
stand getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1 oder 2 ThürBG 
erreicht wird, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, min-
destens ein Betrag in Höhe von 71,75 vom Hundert 
des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Familien-
zuschlags nach § 64 Abs. 1 sowie 470 Euro.

(3) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Be-
trag in Höhe von 20 vom Hundert seines jeweiligen Ver-
sorgungsbezugs (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim 
Bezug von Verwendungseinkommen, das mindestens aus 
derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren 
Entgeltgruppe berechnet wird, aus der sich auch die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges 
in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gel-
ten Satz 2 und Absatz 5 Satz 5 entsprechend.

(4) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beam-
ten oder früheren Ruhestandsbeamten, der Anspruch auf 
Versorgung nach § 34 hat, ist mindestens ein Betrag als 
Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung sei-
ner Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstun-
falls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn 

wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zusteht.

(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit einschließlich Abfi ndungen, aus selbständi-
ger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft abzüglich anerkannter Betriebsausga-
ben und Werbungskosten nach dem Einkommensteuer-
gesetz. Nicht als Erwerbseinkommen gelten steuerfreie 
Aufwandsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Gemeinden, Verwal-
tungsgemeinschaften, Landkreisen oder Zweckverbän-
den, Jubiläumszuwendungen, ein Unfallausgleich (§ 31), 
steuerfreie Einnahmen für Leistungen zur Grundpfl ege 
oder hauswirtschaftlichen Versorgung, sowie Einkünfte 
aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang Nebentätigkei-
ten im Sinne des § 67 Abs. 1 Nr. 3 ThürBG entsprechen. 
Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund 
oder in entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbsein-
kommen zu ersetzen (§ 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch). Die Berücksichtigung des 
Erwerbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt mo-
natsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen er-
zielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt durch 
zwölf Kalendermonate, anzusetzen. Einmalige Zahlungen 
sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu berücksichtigen.

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsbe-
rechtigte die Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1 und 2 
ThürBG erreicht, gelten die Absätze 1 bis 5 nur für Erwerbs-
einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung 
im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; 
ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Ver-
wendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft 
oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise be-
teiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet 
auf Antrag der zuständigen Stelle oder des Versorgungs-
berechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige Mi-
nisterium oder die von ihm bestimmte Stelle.

(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 5, das 
nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6 ist, ruhen die 
Versorgungsbezüge um 50 vom Hundert des Betrags, um 
den sie und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

§ 71
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
(§ 70 Abs. 6) an neuen Versorgungsbezügen
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ähnli-

che Versorgung,
2. eine Witwe, Waise oder aus der Verwendung des ver-

storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Witwen-
geld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,

3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung,
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so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die frühe-
ren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Ab-
satz 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf 
die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren Versor-
gung zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) das Ru-

hegehalt, das sich unter Zugrundelegung der gesamten 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das frühere Ruhegehalt berech-
net, ergibt, zuzüglich des Familienzuschlags nach § 64 
Abs. 1,

2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) das 
Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhege-
halt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Familienzu-
schlags nach § 64 Abs. 1,

3. für Witwen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, 
in den Fällen des § 33 80 vom Hundert, der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das dem Witwengeld zu-
grunde liegende Ruhegehalt bemisst, zuzüglich des 
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1.

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 
oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt um 
einen Versorgungsabschlag gemindert, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer 
Anwendung dieser Bestimmung festzusetzen. Ist bei der 
Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwengeld 
zugrunde liegende Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend die-
ser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden 
Ruhegehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 
vom Hundert zugrunde zu legen ist. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist neben dem neu-
en Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von 
20 vom Hundert des früheren Versorgungsbezugs zu be-
lassen.

(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Wit-
wengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhält er da-
neben sein Ruhegehalt zuzüglich des Familienzuschlags 
nach § 64 Abs. 1 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 3 bezeichneten Höchstgrenze. Die 
Gesamtbezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zu-
züglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 sowie ei-
nes Betrages in Höhe von 20 vom Hundert des neuen Ver-
sorgungsbezugs zurückbleiben.

(5) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 72
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum 
Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze ge-
zahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebe-

nenversorgung für Angehörige des öffentlichen Diens-
tes,

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo-
bei für den Ruhegehaltempfänger ein dem Unfallaus-
gleich (§ 31) entsprechender Betrag unberücksichtigt 
bleibt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
20 vom Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrund-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert 
ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz unberücksichtigt,

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver-
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst 
mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in 
dieser Höhe geleistet hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt 
oder auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Ka-
pitalleistung, Beitragserstattung oder Abfi ndung gezahlt, so 
tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungs-
träger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfi n-
dung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbe-
trags ist der sich bei einer Verrentung ergebende Betrag 
zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Kapitalbetrag 
zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen innerhalb von drei 
Monaten nach Zufl uss an den Dienstherrn abgeführt wird. 
Zu den Renten und den Leistungen nach Satz 2 Nr. 4 rech-
net nicht der Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhöhun-
gen und Rentenminderungen, die auf § 1587b BGB, § 1 
des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs-
ausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), jeweils 
in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung, oder 
dem Versorgungsausgleichsgesetz beruhen, sowie Zu-
schläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehe-
gatten nach § 76c SGB VI bleiben unberücksichtigt. Die 
Kapitalbeträge nach Satz 4 sind um die Vomhundertsätze 
der allgemeinen Anpassungen nach § 4 zu erhöhen oder 
zu vermindern, die sich nach dem Zeitpunkt der Entste-
hung des Anspruchs auf die Kapitalbeträge bis zur Gewäh-
rung von Versorgungsbezügen ergeben. Der Verrentungs-
betrag nach Satz 4 errechnet sich bezogen auf den Monat 
aus dem Verhältnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisier-
ten Kapitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus 
dem zwölffachen Betrag des nach § 14 Abs. 1 des Bewer-
tungsgesetzes bekanntgegebenen Kapitalwertes ergibt.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ru-

hegehalt zuzüglich des Familienzuschlags nach § 64 
Abs. 1 ergeben würde, wenn der Berechnung zugrun-
de gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-

stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ru-
hegehalt berechnet,

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollen-
deten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalls zuzüglich der Zeiten, um die sich die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit erhöht, und der bei der 
Rente berücksichtigten Zeiten einer rentenversi-
cherungspfl ichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit 
nach Eintritt des Versorgungsfalls,

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzüg-
lich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, für Wai-
sen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich des 
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, wenn dieser ne-
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ben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhege-
halt nach Nummer 1 ergeben würde.

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser 
Bestimmung festzusetzen. 

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hin-

terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder Tä-
tigkeit des Ehegatten,

2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Ren-
ten aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätig-
keit.

(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt der Teil der 
Rente (Absatz 1) außer Ansatz, der auf freiwilliger Weiter-
versicherung oder Selbstversicherung oder auf einer Hö-
herversicherung beruht. Dies gilt nicht, soweit der Arbeit-
geber mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse 
in dieser Höhe geleistet hat.

(5) Bei Anwendung des § 70 ist von der nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversor-
gung auszugehen.

(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen 
mit einer Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug 
nach den Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versor-
gungsbezug unter Berücksichtigung des gekürzten neue-
ren Versorgungsbezuges nach § 71 zu regeln. Der hiernach 
gekürzte frühere Versorgungsbezug ist unter Berücksich-
tigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach 
den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum 
Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu berücksichtigen.

(7) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entspre-
chende wiederkehrende Geldleistungen gleich, die aufgrund 
der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssyste-
men der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
geleistet werden oder die von einem ausländischen Versi-
cherungsträger außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums nach einem für die Bundesrepublik Deutschland 
wirksamen zwischen- oder überstaatlichen Abkommen ge-
währt werden.

§ 73
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und 

überstaatlicher Verwendung

(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein deut-
sches Ruhegehalt nach Anwendung des § 21 Abs. 2 und 
3 in Höhe des Betrages, um den die Summe aus der ge-
nannten Versorgung und dem deutschen Ruhegehalt die 
in Absatz 2 genannte Höchstgrenze übersteigt, mindes-
tens jedoch in Höhe des Betrags, der einer Minderung 
des Vomhundertsatzes von 1,79375 für jedes Jahr im zwi-

schenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst entspricht; 
der Familienzuschlag nach § 64 Abs. 1 ruht in Höhe von 
2,39167 vom Hundert für jedes Jahr im zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Dienst. § 21 Abs. 1 Satz 2 bis 4 
ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbezüge ru-
hen in voller Höhe, wenn der Ruhestandsbeamte als In-
validitätspension die Höchstversorgung aus seinem Amt 
bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung erhält. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die Zeit, 
in welcher der Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auszuüben, 
dort einen Anspruch auf Vergütung oder sonstige Entschä-
digung hat und Ruhegehaltansprüche erwirbt, als Zeit im 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst gerech-
net; entsprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des Ruhe-
gehalts wie Dienstzeiten berücksichtigt werden.

(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 71 Abs. 2 bezeichne-
ten Höchstgrenzen sinngemäß; dabei ist als Ruhegehalt 
dasjenige deutsche Ruhegehalt zugrunde zu legen, das 
sich unter Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und 
auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der nächsthöheren Besoldungsgruppe ergibt.

(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei sei-
nem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auf eine 
Versorgung oder wird an deren Stelle eine Abfi ndung, Bei-
tragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so 
fi ndet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die 
Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom Leistungs-
träger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung ei-
nes Kapitalbetrags, weil kein Anspruch auf laufende Ver-
sorgung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des 
Kapitalbetrags ergebende Betrag zugrunde zu legen. § 72 
Abs. 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte innerhalb ei-
nes Jahres nach Beendigung der Verwendung oder der 
Berufung in das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag zu-
züglich der hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienst-
herrn abführt.

(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor 
seinem Ausscheiden aus dem zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mit-
telbar Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat 
die zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung die-
sen durch Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist 
die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten Ka-
pitalbetrags zu leisten.

(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder 
Ruhestandsbeamten Hinterbliebenenbezüge von der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr 
deutsches Witwengeld und Waisengeld in Höhe des Be-
trags, der sich unter Anwendung der Absätze 1 und 2 nach 
dem entsprechenden Anteilssatz ergibt. Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 2 sowie die Absätze 3, 4 und 6 fi nden entspre-
chende Anwendung.
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(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung 
nicht übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindes-
tens ein Betrag in Höhe von 20 vom Hundert seines deut-
schen Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die 
Unterschreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass
1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, 

der einer Minderung des Vomhundertsatzes um 1,79375 
für jedes im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Dienst vollendete Jahr entspricht, oder

2. Absatz 1 Satz 3 Anwendung fi ndet.

(7) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

(8) Der sich bei der Anwendung der Absätze 1 bis 7 er-
gebende Ruhensbetrag ist von den nach Anwendung der 
§§ 70 bis 72 verbleibenden Versorgungsbezügen abzu-
ziehen.

§ 74
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

einer Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach 
dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments

(1) Bezieht ein Versorgungsempfänger als Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments eine Entschädigung nach 
Artikel 10 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Par-
laments (Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetensta-
tuts des Europäischen Parlaments - 2005/684/EG, Eura-
tom -), so ruht die  Versorgung nach diesem Gesetz, soweit 
sie und die Entschädigung die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet, zuzüglich des jeweils zu-
stehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, übersteigt.

(2) Bezieht ein Versorgungsempfänger als früherer Abge-
ordneter des Europäischen Parlaments oder Hinterbliebe-
ner Versorgungsbezüge nach den Artikeln 13 bis 17 des 
Abgeordnetenstatuts, so ruht die Versorgung nach diesem 
Gesetz um 50 vom Hundert des Betrags, um den sie und 
die Versorgungsbezüge nach dem Abgeordnetenstatut die 
Höchstgrenze übersteigen. Höchstgrenze für Ruhestands-
beamte sind 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zuzüglich des je-
weils zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1. 
Höchstgrenze für Witwen und Waisen ist das Witwen- und 
Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach Satz 2 er-
gibt, zuzüglich des jeweils zustehenden Familienzuschlags 
nach § 64 Abs. 1.

§ 75
Kürzung der Versorgungsbezüge

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts Anwart-
schaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung nach 
§ 1587b Abs. 2 BGB in der bis zum 31. August 2009 gel-
tenden Fassung oder nach § 16 Abs. 1 des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes oder Anrechte aus einem Gesetz zur 
internen Teilung von Anrechten aus der Beamtenversor-
gung begründet worden, werden nach Wirksamkeit die-

ser Entscheidung die Versorgungsbezüge des ausgleichs-
pfl ichtigen Ehegatten und seiner Hinterbliebenen nach 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften um den nach den Absätzen 2 oder 3 berech-
neten Betrag gekürzt. Das einer Vollwaise zu gewährende 
Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der 
gesetzlichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung 
des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind.

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich 
aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung des 
Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder über-
tragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder ver-
mindert sich um die Vomhundertsätze der allgemeinen An-
passungen der Versorgungsbezüge nach § 4 Abs. 1. Vom 
Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand werden die Vomhundertsätze nach Satz 2 je-
weils um 0,1 vermindert. 

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld 
berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für 
das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand 
getreten wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder 
Waisengeldes.

(4) In den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung und der §§ 33 und 34 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes steht die Zahlung des 
Ruhegehalts des verpfl ichteten Ehegatten für den Fall 
rückwirkender oder erst nachträglich bekannt werdender 
Rentengewährung an den berechtigten Ehegatten unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung.

§ 76
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 75 kann 
von dem Beamten oder Ruhestandsbeamten ganz oder 
teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an den 
Dienstherrn abgewendet werden.

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der 
aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zur Be-
gründung der Anwartschaft oder des Anrechts zu leisten 
gewesen wäre. Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich 
bei späterer Zahlung um die Vomhundertsätze der allge-
meinen Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 4 
Abs. 1. Vom Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Ein-
tritts in den Ruhestand werden die Vomhundertsätze nach 
Satz 2 jeweils um 0,1 vermindert. 

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der 
Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhältnis; 
der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag 
der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhegehalts des 
Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.
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Siebter Abschnitt
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§ 77
Beamte auf Zeit

(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer 
Hinterbliebenen gelten die Bestimmungen für die Versor-
gung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist.

(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienst-
zeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt der Ru-
hegehaltssatz, wenn es für sie günstiger ist, nach einer 
Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit 33,48345 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und 
steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter 
auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 
71,75 vom Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei auch die 
Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die ein Beamter auf Zeit 
im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat. § 21 Abs. 2 
und 3 fi ndet Anwendung. 

(3) Ein Übergangsgeld nach § 41 wird nicht gewährt, wenn 
der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen Verpfl ichtung, sein 
Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in 
das Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht nachkommt.

(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit 
sein bisheriges Amt unter erneuter Berufung als Beamter 
auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende Amtszeit 
weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes das Beam-
tenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt 
ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwer-
tigeres Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit 
gewählt werden.

(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit ent-
lassen, gelten die §§ 24 und 54 entsprechend.

(6) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 21 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf seiner Amts-
zeit sein Amt weitergeführt hat, obwohl er gesetzlich nicht 
dazu verpfl ichtet war und mit Ablauf seiner Amtszeit bereits 
eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. Die Zu-
rechnungszeit beträgt abweichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 
ein Drittel der Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres.

(7) § 70 Abs. 7 gilt entsprechend für Wahlbeamte auf Zeit 
im Ruhestand.

(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, erhält er bis 
zum Ablauf seiner Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt 
in den Ruhestand oder der Entlassung längstens bis zu 
diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der Maßgabe, dass das 
Ruhegehalt während der ersten fünf Jahre 71,75 vom Hun-
dert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur Zeit 
seiner Abwahl befunden hat, beträgt. 

(9) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit durch 
eine hauptberufl iche Tätigkeit oder eine Ausbildung au-
ßerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse er-
worben hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förder-
lich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die Zeit einer 
Fachschul- oder Hochschulausbildung einschließlich der 
Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 5 Abs. 2 Satz 2, § 16 
Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

(10) Als Amtszeit im Beamtenverhältnis auf Zeit gilt auch 
die Zeit, in der ein Wahlamt seit dem 3. Oktober 1990 nicht 
im Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen wurde, so-
weit dies zum Erreichen einer Amtszeit von acht Jahren 
erforderlich ist.

§ 78
Personal an Hochschulen

(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Pro-
fessoren, Juniorprofessoren und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen und ihrer Hinterbliebenen gelten 
die Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professoren 
nach der Habilitation oder der Juniorprofessur dem Lehr-
körper einer Hochschule angehört haben oder ihnen die 
Wahrnehmung der Aufgaben einer Professur übergangs-
weise übertragen war. Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur 
Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit bis zu zwei 
Jahren. Die Zeit einer in einem privatrechtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis verbrachten Juniorprofessur kann als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden; von der 
Zeit für die Erbringung der Habilitationsleistungen oder 
sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen 
können bis zu drei Jahre als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden. Die nach erfolgreichem Abschluss 
eines Hochschulstudiums vor der Ernennung zum Profes-
sor oder Juniorprofessor liegende Zeit einer hauptberufl i-
chen Tätigkeit (§ 16 Abs. 2), in der besondere Fachkennt-
nisse erworben wurden, die für die Wahrnehmung des 
Amtes förderlich sind, soll im Fall des § 44 Nr. 4 Buchst. c 
des Hochschulrahmengesetzes als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jah-
ren in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ru-
hegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 
können in der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre hi-
naus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten mit 
einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen 
nur bis zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit entspricht.

(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Absatz 2 
sowie aufgrund der §§ 17 und 18 soll in der Regel bei der 
Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden. 
Diese Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines 
Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. 
§ 17 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Unbefristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
nach § 27 Nr. 1 ThürBesG sowie Funktions-Leistungsbe-
züge nach § 27 Nr. 3 ThürBesG sind ruhegehaltfähig, so-
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weit sie für ruhegehaltfähig erklärt wurden und mindestens 
zwei Jahre bezogen worden sind. Befristete Berufungs- 
und Bleibe-Leistungsbezüge nach § 27 Nr. 1 ThürBesG 
oder besondere Leistungsbezüge nach § 27 Nr. 2 Thür-
BesG sind ruhegehaltfähig, soweit sie für ruhegehaltfähig 
erklärt wurden und mindestens zehn Jahre bezogen wor-
den sind. Ruhegehaltfähige Leistungsbezüge nach den 
Sätzen 1 und 2 sind zusammen bis zu einer Höhe von 40 
vom Hundert des jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfä-
hig; abweichend davon wird bei mehreren befristeten Leis-
tungsbezügen, die nebeneinander oder nacheinander be-
zogenen wurden, der höchste Betrag, der mindestens zwei 
Jahre bezogen wurde, als ruhegehaltfähiger Dienstbezug 
berücksichtigt. Zur Erfüllung der Fristen nach Satz 2 wer-
den Zeiten nacheinander bezogener und für ruhegehaltfä-
hig erklärter Leistungsbezüge addiert; Zeiten des Bezugs 
von § 27 ThürBesG entsprechenden Leistungsbezügen 
bei anderen Dienstherrn können zur Erfüllung der Fris-
ten nach den Sätzen 1 und 2 ganz oder teilweise berück-
sichtigt werden.

(5) Für ruhegehaltfähig erklärte befristete und unbefriste-
te Hochschul-Leistungsbezüge sind bei der Berechnung 
des Versorgungszuschlags (§ 13 Abs. 4) von Anfang an 
zu berücksichtigen.

(6) Leistungsbezüge nach § 27 ThürBesG können über 
den Vomhundertsatz nach Absatz 4 Satz 3 hinaus zusam-
men höchstens für
1. 3 vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-

dungsgruppe W 2 oder W 3 bis zur Höhe von insge-
samt 50 vom Hundert des Grundgehalts,

2. 3 vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 2 oder W 3 bis zur Höhe von insge-
samt 60 vom Hundert des Grundgehalts,

3. 2 vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 2 oder W 3 bis zur Höhe von insge-
samt 80 vom Hundert des Grundgehalts

für ruhegehaltfähig erklärt werden. Die Vomhundertsätze 
nach Satz 1 können in besonders gelagerten Einzelfällen 
mit Zustimmung des für das Versorgungsrecht zuständi-
gen Ministeriums überschritten werden.

(7) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht 
zuständigen Ministerium und im Benehmen mit dem für das 
Hochschulwesen zuständigen Fachausschuss des Land-
tags durch Rechtsverordnung die Grundsätze, das Verfah-
ren und die Zuständigkeit sowie die Voraussetzungen und 
die Kriterien für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-
zügen nach § 27 ThürBesG.

(8) Für Juniorprofessoren und wissenschaftliche Mitarbei-
ter im Beamtenverhältnis auf Zeit an Hochschulen beträgt 
das Übergangsgeld abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 
für ein Jahr Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens 
das Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
ThürBesG) des letzten Monats.

§ 79
Gerichtsvollzieher

(1) Die Vollstreckungsvergütung der Gerichtsvollzieher ge-
hört in Höhe von 10 vom Hundert des Endgrundgehalts der 

Besoldungsgruppe, das der Bemessung der Versorgungs-
bezüge zugrunde liegt, zu den ruhegehaltfähigen Dienst-
bezügen, wenn der Beamte mindestens zehn Jahre aus-
schließlich im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen 
ist und beim Eintritt des Versorgungsfalles Vollstreckungs-
vergütung bezieht oder ohne Berücksichtigung einer vor-
angegangenen Dienstunfähigkeit bezogen hätte. Die Frist 
gilt bei einem Beamten, dessen Beamtenverhältnis durch 
Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder 
durch Tod geendet hat, als erfüllt, wenn er bis zum Ein-
tritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 
zehn Jahre ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst 
hätte tätig sein können.

(2) Die Vergütung gehört in dem in Absatz 1 Satz 1 be-
stimmten Umfang auch dann zu den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen, wenn der Beamte mindestens zehn Jah-
re im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen ist und vor 
Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit für den 
Vollstreckungsaußendienst in eine andere Verwendung 
übernommen worden ist. Die Frist gilt als erfüllt, wenn die 
andere Verwendung infolge einer Dienstbeschädigung not-
wendig wird und die Frist ohne die Dienstbeschädigung 
hätte erfüllt werden können. In den Fällen der Sätze 1 
und 2 ist bei der Bemessung des ruhegehaltfähigen Teils 
der Vollstreckungsvergütung höchstens das Endgrundge-
halt des Spitzenamts des Gerichtsvollzieherdienstes zu-
grunde zu legen.

(3) In den Fällen einer Altersteilzeit im Blockmodell gilt Ab-
satz 1 Satz 1 entsprechend, wenn der Beamte unmittel-
bar vor Beginn der Freistellungsphase mindestens zehn 
Jahre ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst tätig 
gewesen ist.

§ 80
Beamte als fl iegendes Personal

Die Stellenzulage für Beamte als fl iegendes Personal 
nach Abschnitt II Nr. 1 der Vorbemerkungen zu den Thü-
ringer Besoldungsordnungen A und B ist für Luftfahrzeug-
führer mit der Erlaubnis zum Führen von Hubschraubern 
in Höhe von 184,07 Euro, für sonstige ständige Luftfahr-
zeugbesatzungsangehörige in Höhe von 147,25 Euro ru-
hegehaltfähig, wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen 
worden ist oder das Dienstverhältnis durch Tod oder Dienst-
unfähigkeit infolge eines durch die Verwendung erlittenen 
Dienstunfalls oder einer durch die Besonderheiten dieser 
Verwendung bedingten gesundheitlichen Schädigung be-
endet worden ist.

§ 81
Ehrenbeamte

Der Ehrenbeamte hat bei einem Dienstunfall (§ 26) An-
spruch auf ein Heilverfahren (§ 29). Außerdem kann Ersatz 
von Sachschäden (§ 28) und von der obersten Dienstbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle im Einvernehmen 
mit dem für das Versorgungsrecht zuständigen Ministeri-
um, ein nach billigem Ermessen festzusetzender Unter-
haltsbeitrag bewilligt werden. Das Gleiche gilt für Hinter-
bliebene von Ehrenbeamten.
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Achter Abschnitt
Versorgungsbeteiligung beim Dienstherrenwechsel

§ 82
Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags

Für Dienstherrnwechsel, an denen ein Dienstherr beteiligt 
ist, für den dieses Gesetz nicht gilt, fi ndet der Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag vom 16. Dezember 2009 und 
26. Januar 2010 (GVBl. S. 285 - 286 -) Anwendung. Glei-
ches gilt für entsprechende Dienstherrnwechsel nach § 107b 
des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Für die Mitglie-
der des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen tritt 
der Versorgungsverband bei Anwendung des Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrags an die Stelle des aufnehmen-
den oder des abgebenden Dienstherrn.

§ 83
Verteilung der Versorgungskosten

(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Dienst eines an-
deren Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
übernommen und stimmen beide Dienstherren der Über-
nahme vorher zu, so tragen der aufnehmende Dienstherr 
und der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versor-
gungsfalls die Versorgungsbezüge anteilig nach Maßga-
be der Absätze 2 bis 4 und 8. Die Zustimmung gilt als er-
teilt, wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung 
des Beamtenverhältnisses ist. Satz 1 gilt nicht für Beamte 
auf Widerruf. Zwischen den Mitgliedern des Kommunalen 
Versorgungsverbands Thüringen fi ndet keine Verteilung 
der Versorgungskosten statt.

(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind alle 
regelmäßig wiederkehrenden Leistungen aus dem Beam-
ten- oder Richterverhältnis, die mit oder nach Eintritt des 
Versorgungsfalls fällig werden. Ist dem Beamten oder Rich-
ter aus Anlass oder nach der Übernahme vom aufnehmen-
den Dienstherrn ein höherwertiges Amt verliehen worden, 
so bemisst sich der Anteil des abgebenden Dienstherrn so, 
als wenn der Beamte oder Richter in dem beim abgeben-
den Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt verblieben wäre. 

(3) Wird der übernommene Beamte oder Richter vom auf-
nehmenden Dienstherrn in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt, beginnt die Beteiligung des abgebenden Dienst-
herrn erst mit der Antragsaltersgrenze (§ 44 ThürBG) des 
Beamten oder Richters. Wird ein Wahlbeamter auf Zeit ab-
gewählt oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt, be-
ginnt die Beteiligung des abgebenden Dienstherrn mit Ab-
lauf seiner Amtszeit. Die Beteiligung beginnt spätestens mit 
Einsetzen der Hinterbliebenenversorgung.

(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem Verhältnis der 
beim abgebenden Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfä-
higen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn 
abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt, 
dabei bleiben Ausbildungszeiten (Studium, Vorbereitungs-
dienst) unberücksichtigt. Zeiten einer Beurlaubung, für die 
der beurlaubende Dienstherr die Ruhegehaltfähigkeit aner-
kannt oder zugesichert hat, stehen den bei ihm abgeleiste-

ten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten gleich. Zeiten, für die 
der Beamte oder Richter vor der Übernahme bereits zum 
aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war, gelten als 
beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten.

(5) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein Dienst-
herrnwechsel vorausgegangen, für den eine Abfi ndung 
nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ge-
zahlt wurde oder wird, werden Zeiten, die dieser  Abfi ndung 
zugrunde liegen, für die Anwendung des Absatzes 4 dem 
Dienstherrn zugeordnet, der die Abfi ndung erhalten hat.

(6) Folgt auf einen Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein 
Dienstherrnwechsel unter Geltung des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrags, so ist von dem oder den nach Ab-
satz 1 abgebenden an den nach dem Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag abgebenden Dienstherrn eine 
Abfi ndung zu leisten. Für die Abfi ndung gelten die §§ 3 
bis 8 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags ent-
sprechend. Sind mehrere Dienstherrn nach Satz 1 ver-
pfl ichtet, werden Zeiten, die bei einem vorhergehenden 
Dienstherrn bei der Berechnung der Abfi ndung berück-
sichtigt werden, bei dem nachfolgenden Dienstherrn nicht 
mehr berücksichtigt. 

(7) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 6 ein weite-
rer Dienstherrnwechsel nach § 107b BeamtVG in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung vorausgegan-
gen, gilt Absatz 6 mit der Maßgabe, dass für die Berech-
nung der Abfi ndung die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten 
bei dem nach § 107b BeamtVG in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung verpfl ichteten Dienstherrn nicht 
zu berücksichtigen sind.

(8) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versor-
gungsbezüge auszuzahlen. Ihm steht gegen den ab-
gebenden Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Ab-
sätzen 2 und 4 genannten Versorgungsanteile oder auf 
die Abfi ndung nach Absatz 6 zu. Für die Mitglieder des 
Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen tritt der 
Versorgungsverband bei Anwendung des Achten Ab-
schnitts an die Stelle des aufnehmenden oder des abge-
benden Dienstherrn.

§ 84
Weitere Anwendung des § 107b BeamtVG

Für Dienstherrnwechsel zwischen Dienstherrn nach § 1 
Abs. 1 vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, die nach 
§ 107b BeamtVG in der bis 31. August 2006 geltenden 
Fassung erfolgt sind, fi ndet diese Bestimmung weiter An-
wendung.

Neunter Abschnitt
Übergangsbestimmungen

§ 85
Bestimmungen aus Anlass des 

Versorgungsänderungsgesetzes 2001

(1) Für Versorgungsfälle, die vor der zweiten auf das In-
krafttreten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach 
§ 4 eintreten, gelten folgende Maßgaben:
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1. bei der Anwendung des § 21 Abs. 1 und 6 sowie des 
§ 32 Abs. 3 tritt an die Stelle des jährlichen Steige-
rungssatzes von 1,79375 vom Hundert ein solcher von 
1,875 vom Hundert und an die Stelle des Höchstruhe-
gehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein solcher von 
75 vom Hundert,

2. bei der Anwendung des § 22 Abs. 1 Nr. 3 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 66,97 vom Hundert 
ein solcher von 70 vom Hundert; bei der Anwendung 
des § 22 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der Erhöhung 
des Ruhegehalts von 0,95667 vom Hundert eine sol-
che von 1 vom Hundert,

3. bei der Anwendung des § 42 Abs. 1 tritt an die Stelle 
des Vomhundertsatzes von 71,75 ein solcher von 75 
vom Hundert, 

4. bei der Anwendung des § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 tritt an 
die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 66,97 vom Hun-
dert ein solcher von 70 vom Hundert,

5. bei der Anwendung des § 70 Abs. 2 Nr. 3 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert 
ein solcher von 75 vom Hundert,

6. bei der Anwendung des § 71 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 tritt an 
die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hun-
dert ein solcher von 75 vom Hundert,

7. § 73 Abs. 1 und 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass anstelle der Zahl "1,79375" die Zahl "1,875" so-
wie anstelle der Zahl "2,39167" die Zahl "2,5" tritt, 

8. bei der Anwendung des § 77 Abs. 2 Satz 1 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 33,48345 vom Hun-
dert ein solcher von 35 vom Hundert, an die Stelle des 
jährlichen Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hun-
dert ein solcher von 2 vom Hundert und an die Stelle 
des Höchstruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert 
ein solcher von 75 vom Hundert,

9. bei der Anwendung des § 77 Abs. 8 tritt an die Stelle 
des  Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein 
solcher von 75 vom Hundert, 

10. bei der Anwendung des § 86 Abs. 8 tritt an die Stel-
le des Ruhegehaltssatzes von 40,18014 vom Hundert 
ein solcher von 42 vom Hundert und an die Stelle des 
jährlichen Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hun-
dert ein solcher von 2 vom Hundert.

(2) Absatz 1 ist mit dem Inkrafttreten der zweiten auf das 
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach 
§ 4 nicht mehr anzuwenden.

(3) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Anpassung nach § 4 werden die der Berech-
nung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge durch den Anpassungsfaktor 
0,96750 vermindert. Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das 
durch Anwendung des § 21 Abs. 4 Satz 1 und 2, des § 33 
Abs. 1 und des § 89 ermittelt ist. Bei der Anwendung von 
Ruhensbestimmungen (§§ 70 bis 74) gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(4) Bei der ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Anpassung nach § 4 werden die der Berech-
nung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge durch den Anpassungsfaktor 
0,96208 vermindert. Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, 
das durch Anwendung des § 21 Abs. 4 Satz 1 und 2, § 33 
Abs. 1 und  § 89 ermittelt ist. Bei der Anwendung von Ru-

hensbestimmungen (§§ 70 bis 74) gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. 

(5) In Versorgungsfällen, die vor der zweiten auf das In-
krafttreten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach 
§ 4 eingetreten sind, wird der den Versorgungsbezügen 
zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten 
und vor dem Vollzug der  zweiten Anpassung nach § 4 mit 
dem Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 21 Abs. 1 Satz 2 und 
3 ist anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhege-
haltssatz gilt als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der 
zweiten Anpassung nach § 4 der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen. 

§ 86
Bestimmungen für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes vorhandene Beamte

(1) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 
16. November 1950 geboren und am 16. November 2000 
schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind sowie 
nach § 44 Abs.1 ThürBG oder § 44 Abs. 2 Satz 1 ThürBG 
in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 nicht an-
zuwenden.

(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 75 ThürBG oder nach 
entsprechenden Bestimmungen für Richter sind zu neun 
Zehnteln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemes-
sung der ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit 
zugrunde gelegt worden ist. 

(3) Für Beamte, die nach § 43 Abs. 4 ThürBG in den Ru-
hestand treten, fi nden die §§ 22 und 69 entsprechend An-
wendung. Gleiches gilt ab Beginn des auf die Vollendung 
des 65. Lebensjahres folgenden Monats für Beamte, die 
nach § 44 Abs. 3 ThürBG in den Ruhestand treten.

(4) § 13 Abs. 4 fi ndet für Beurlaubungen unter Verzicht 
auf die Erhebung eines Versorgungszuschlags, die vor In-
krafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, keine An-
wendung.

(5) § 21 Abs. 4 Satz 4 gilt nicht für Teilzeitbeschäftigungen 
und Beurlaubungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt und 
angetreten worden sind.

(6) Für Dienstunfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorgefallen sind, beträgt abweichend von § 39 
Abs. 1 die Ausschlussfrist für die Meldung des Dienstun-
falls zwei Jahre. 

(7) Für Beamte, für die § 69c Abs. 3 BeamtVG in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung galt, fi ndet die-
se Bestimmung weiter Anwendung.

(8) Für kommunale Wahlbeamte, die bis zum 31. Dezem-
ber 1991 in ihr Amt gewählt wurden und ihr Wahlamt über 
den 31. Dezember 1991 fortgeführt haben, ist § 66 Abs. 2 
BeamtVG in der im früheren Bundesgebiet bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung sowie § 85 Abs. 11 Be-
amtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung 
anzuwenden, wobei an die Stelle des Ruhegehaltssatzes 
von 42 vom Hundert ein solcher von 40,18014 vom Hun-
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dert und an die Stelle des Steigerungssatzes von 2 vom 
Hundert ein solcher von 1,91333 vom Hundert tritt. 

(9) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingeni-
eure sowie wissenschaftliche und künstlerische Assisten-
ten an Hochschulen gilt § 78 entsprechend.

(10) Bei Beamten, die am 30. Juni 2008 Leistungsbezüge 
nach § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes erhal-
ten haben, sind diese bis zur Höhe von zusammen 40 vom 
Hundert des jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfähig, so-
weit sie unbefristet gewährt und jeweils mindestens zwei 
Jahre bezogen worden sind. Als unbefristete Leistungsbe-
züge gelten auch Funktions-Leistungsbezüge nach § 33 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(11) § 48 BeamtVG in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung fi ndet bis zum 31. Dezember 2016 Anwendung 
mit der Maßgabe, dass in Absatz 1 Satz 2 an die Stelle 
des vollendeten 60. Lebensjahres die für den Beamten je-
weils geltende besondere Altersgrenze nach dem Thürin-
ger Beamtengesetz tritt und sich der Höchstbetrag des Aus-
gleichs für besondere Altersgrenzen in den Jahren 2012 
bis 2016 wie folgt bemisst:
2012 4 091 Euro
2013 3 291 Euro
2014 2 491 Euro
2015 1 691 Euro
2016    891 Euro

(12) Wurde vor dem 1. April 2009 ein Beamtenverhältnis 
nicht rechtswirksam begründet und wird nach Feststellung 
der Unwirksamkeit das Beamtenverhältnis für die Zukunft 
rechtswirksam begründet, gilt die Zeit zwischen der nicht 
rechtswirksamen und der rechtswirksamen Begründung 
des Beamtenverhältnisses als ruhegehaltfähige Dienstzeit.

§ 87
Bestimmungen für vor dem Inkrafttreten 

dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger 

(1) Für Versorgungsempfänger, bei denen der Versor-
gungsfall vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetre-
ten ist, bleibt der nach den bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Bestimmungen des Beamtenversorgungsrechts 
festgesetzte Ruhegehaltssatz gewahrt. § 85 Abs. 3 bis 5 
bleibt unberührt. § 85 Abs. 3 bis 5 fi ndet keine Anwen-
dung auf Versorgungsempfänger, deren Ruhegehaltssatz 
nach § 36 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung festgesetzt wurde.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Ruhegehaltssatz 
neu festgesetzt bei
1. erstmaligem Bezug von Versorgungsleistungen, die 

bei Anwendung des § 17 Abs. 2 und des § 78 Abs. 3 
zu einer Verminderung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit führen,

2. der Beantragung ruhegehaltfähiger Dienstzeiten nach 
Kann-Bestimmungen,

3. Ablauf der Zahlung des erhöhten Ruhegehalts nach 
§ 14 Abs. 6 und § 66 Abs. 8 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung und

4. der Beantragung und nach Ablauf der vorübergehen-
den Erhöhung des Ruhegehalts nach § 4 des Thürin-
ger Gesetzes über ergänzende Bestimmungen zur 

Beamtenversorgung sowie der vorübergehenden Ge-
währung von Zuschlägen zum Ruhegehalt nach § 50e 
BeamtVG jeweils in den bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassungen.

Die neue Festsetzung des Ruhegehaltssatzes erfolgt nach 
den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
stimmungen des Beamtenversorgungsrechts. 

(3) Ist die Entscheidung des Familiengerichts über den 
Versorgungsausgleich vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes wirksam geworden, wird die Kürzung des Ruhege-
halts nach § 75 bei am 31. Dezember 2011 vorhandenen 
Ruhestandsbeamten erst dann vorgenommen, wenn aus 
der Versicherung des berechtigten Ehegatten eine Rente 
zu gewähren ist. § 75 Abs. 4 fi ndet Anwendung.

(4) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes vorhandene geschiedene Ehegatten eines verstorbe-
nen Beamten oder Ruhestandsbeamten, denen nach § 22 
Abs. 2 oder 3 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung ein Unterhaltsbeitrag gewährt wer-
den kann, ist diese Bestimmung weiter anzuwenden. Die 
Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 22 Abs. 2 oder 3 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem eine der 
in § 22 Abs. 2 Satz 2 BeamtVG in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen ein-
tritt, frühestens jedoch mit Ablauf des Sterbemonats. § 75 
fi ndet keine Anwendung.

(5) § 8 fi ndet für Ansprüche auf Versorgungsbezüge, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden sind, 
keine Anwendung. 

(6) Beim Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Versorgung aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher 
Verwendung (§ 73) fi ndet § 69c Abs. 5 BeamtVG in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung.

(7) Für kommunale Wahlbeamte, die eine Amtszeit von 
acht Jahren erreicht oder überschritten haben und bis zum 
3. Oktober 2000 in den Ruhestand getreten sind, gelten 
auch die übrigen Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 Be-
amtVG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung als 
erfüllt. Der Ruhegehaltssatz vermindert sich beim Zusam-
mentreffen der Versorgungsbezüge mit einer Rente im 
Sinne des § 72 um den in § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden 
Fassung bezeichneten Vomhundertsatz der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge, vervielfältigt mit dem jeweiligen in 
§ 85 Abs. 3 und 4 genannten Faktor, für jedes nach § 77 
Abs. 9 berücksichtigte Jahr. Die Hinterbliebenenversor-
gung bemisst sich aus dem sich nach Satz 2 ergeben-
den Ruhegehalt. 

(8) Kommunale Wahlbeamte, die eine mindestens zwei-
jährige Amtszeit in der ersten Kommunalwahlperiode zu-
rückgelegt haben, erhalten einen Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Ruhegehalts unter Anrechnung von Erwerbs- 
und Erwerbsersatzeinkommen, wenn sie trotz Bereitschaft 
zur Weiterführung des Amtes nicht wiedergewählt wurden 
oder nicht wiedergewählt werden konnten und bei Ablauf 
ihrer Amtszeit das 50. Lebensjahr vollendet hatten. Im Üb-
rigen gelten die §§ 24 und 54 entsprechend mit den Maß-
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gaben, dass 40 vom Hundert des Erwerbseinkommens 
anrechnungsfrei bleiben und nach Anrechnung einer Ren-
te im Sinne des § 72 mindestens ein Betrag in Höhe von 
1,875 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, 
vervielfältigt mit dem jeweiligen in § 85 Abs. 3 und 4 ge-
nannten Faktor, für jedes Jahr der rentenversicherungs-
freien Beamtendienstzeit, für Hinterbliebene mit dem für 
sie maßgebenden Anteil, zahlbar bleibt.

(9) Ansonsten gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Soweit sich durch deren Anwendung der Auszahlungsbe-
trag der Versorgungsbezüge vermindert, wird der Unter-
schiedsbetrag zwischen den nach diesem Gesetz jeweils 
zustehenden Versorgungsbezügen und dem vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes zustehenden Versorgungsbe-
zug durch eine Zulage ausgeglichen.

§ 88
Bestimmungen für Beamte und Richter 

aus dem früheren Bundesgebiet 

(1) Die Zeit der Verwendung eines Beamten und Richters 
aus dem früheren Bundesgebiet zum Zweck der Aufbau-
hilfe im Beitrittsgebiet bis zum 31. Dezember 1995 wird 
doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, 
wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert 
hat. Satz 1 gilt nicht für eine Verwendung, die nach dem 
31. Dezember 1994 begonnen hat.

(2) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung 
für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind richtet 
sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 BeamtVG in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung. 

§ 89
Regelung zu § 90 Abs. 8 des Thüringer Hochschulgesetzes

Für Professoren, die nach § 90 Abs. 8 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes von ihren amtlichen Pfl ichten entbunden 
wurden oder werden (Entpfl ichtung), und ihre Hinterblie-
benen gilt § 91 BeamtVG in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung entsprechend.

§ 90
Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Beamte

Für Beamte, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 
SGB IX sind und nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach § 44 Abs. 2 und 3 ThürBG in den Ruhestand ver-
setzt werden, ist § 21 Abs. 2 Satz 2 mit folgenden Maß-
gaben anzuwenden:
1.  Wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, tritt 

an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres die 
Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor dem 
1. Januar 1964 geboren sind, tritt an die Stelle der Voll-
endung des 65. Lebensjahres das Erreichen folgenden 
Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter

Jahr Monat
31. Januar 1952 63   1
29. Februar 1952 63   2
31. März 1952 63   3
30. April 1952 63   4

Geburtsdatum bis Lebensalter
Jahr Monat

31. Mai 1952 63   5
31. Dezember 1952 63   6
31. Dezember 1953 63   7
31. Dezember 1954 63   8
31. Dezember 1955 63   9
31. Dezember 1956 63 10
31. Dezember 1957 63 11
31. Dezember 1958 64   0
31. Dezember 1959 64   2
31. Dezember 1960 64   4
31. Dezember 1961 64   6
31. Dezember 1962 64   8
31. Dezember 1963 64 10

3. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
vorhandene Beamte, deren Schwerbehinderung im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 SGB IX bis zum 31. Dezember 2006 
anerkannt wurde und die nach § 44 Abs. 3 ThürBG in 
den Ruhestand treten, tritt an die Stelle der Vollendung 
des 65. Lebensjahres  die Vollendung des 63. Lebens-
jahres.

§ 91
Versorgungsabschlag bei Inanspruchnahme 

der Antragsaltersgrenze des 62. Lebensjahres

Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
§ 44 Abs. 1 und 4 ThürBG in den Ruhestand versetzt wer-
den und nicht schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 
SGB IX sind, ist § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden:
1. Wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, tritt 

an die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze die Vollendung des 65. Lebensjahres.

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1948 und vor dem 
1. Januar 1950 geboren sind, tritt an die Stelle des Er-
reichens der gesetzlichen Altersgrenze das Erreichen 
folgenden Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter

Jahr Monat
30. April 1949 65 1
31. August 1949 65 2
31. Dezember 1949 65 3

3. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
vorhandene Beamte, die nach § 44 Abs. 3 ThürBG in 
den Ruhestand treten, tritt an die Stelle des Erreichens 
der für den Beamten geltenden gesetzlichen Altersgren-
ze die Vollendung des 65. Lebensjahres.

§ 92
Versorgungsabschlag bei Versetzung in den 

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

Für Beamte, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
1. Wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhestand ver-

setzt werden, tritt an die Stelle der Vollendung des 65. 
Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres.



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 30. Juni 2011     129

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem 
1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, tritt 
an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das 
Erreichen folgenden Lebensalters:
Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand vor dem

Lebensalter

Jahr Monat
1. Februar 2012 63 1
1. März 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1. Juni 2012 63 5
1. Januar 2013 63 6
1. Januar 2014 63 7
1. Januar 2015 63 8
1. Januar 2016 63 9
1. Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 0
1. Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1. Januar 2023 64 8
1. Januar 2024 64 10

3. Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in den Ru-
hestand versetzt werden, gilt § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl "40" die 
Zahl "35" tritt.

Zehnter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 93
Gleichstehende Versorgungsleistungen

Für die Anwendung der §§ 5 bis 9, 44, 45, 61 und 62 so-
wie des Fünften und Sechsten Abschnitts gelten 
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 als Ruhegehalt,
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 34 als Ruhegehalt, außer 

für die Anwendung des § 43,
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 35 als Waisengeld,
4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 51 und 56 als Wit-

wengeld,
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 54 als Witwen- oder Wai-

sengeld,

6. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 57 und 61 Abs. 1 
Satz 3 als Witwen- oder Waisengeld, außer für die An-
wendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2,

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 42 ThürBG, den §§ 43 
und 61 Abs. 1 Satz 4 und § 81 als Ruhegehalt, Wit-
wen- oder Waisengeld,

8. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richterge-
setzes oder einer entsprechenden gesetzlichen Vor-
schrift nicht im Amt befi ndlichen Richter und Mitglie-
der des Thüringer Rechnungshofs als Ruhegehalt,

9. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 
Satz 1 ThürBesG gewährt werden, als Ruhegehalt;

die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ru-
hestandsbeamte, Witwen oder Waisen.

§ 94
Verweis auf aufgehobene Vorschriften 

Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Bestimmun-
gen oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch die-
ses Gesetz außer Kraft treten oder aufgehoben werden, 
treten an ihre Stelle die entsprechenden Bestimmungen 
oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 95
Erlass von Verwaltungsvorschriften und 

Übertragung von Zuständigkeiten

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt das für das 
Versorgungsrecht zuständige Ministerium. Bis zum Erlass 
von Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 fi nden die Ver-
waltungsvorschriften zum Beamtenversorgungsgesetz ent-
sprechend Anwendung.

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die 
nach diesem Gesetz den obersten Dienstbehörden zuge-
wiesenen Befugnisse auf andere Stellen übertragen. Unbe-
rührt bleiben gesetzliche Bestimmungen, die die Zuständig-
keit anderer als in Satz 1 genannter Behörden bestimmen.

§ 96
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Anlage 
Zuschläge 
zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3 und § 68

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,27 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,76 Euro, 
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,57 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,51 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,76 Euro.
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Artikel 2
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz vom 24. Juni 2008 (GVBl. 
S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
9. März 2011(GVBl. S. 26), wird wie folgt geändert:

1. § 32 wird aufgehoben.

2. In § 34 werden die Worte "deren Ruhegehaltfähigkeit 
sowie für die Vergabe" gestrichen und die Verweisung 
"§§ 27, 32 und 33" durch die Verweisung "§§ 27 und 
33" ersetzt.

3. In § 40 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "und ruhege-
haltfähig" gestrichen.

4. § 41 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.

5. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Sie wird in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
seinen erstmaligen Dienstbezügen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes und den Dienstbezügen ge-
währt, die ihm in seiner bisherigen Verwendung zu-
gestanden haben."

b) Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 41 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend." 

6. In § 64 Abs. 4 wird die Verweisung "§ 69e Abs. 3 und 4 
des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Verwei-
sung "§ 85 Abs. 3 und 4 des Thüringer Beamtenver-
sorgungsgesetzes" ersetzt.

7. Anlage 1 Abschnitt II wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Abs. 4 wird aufgehoben.

b) In Nummer 7 wird in der Einleitung das Wort "ruhe-
gehaltfähige" gestrichen.

8. In Anlage 3 Nr. 2 wird das Wort "ruhegehaltfähige" ge-
strichen.

9. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 3
Änderung des Thüringer Beamtengesetzes

Das Thüringer Beamtengesetz vom 20. März 2009 (GVBl. 
S. 238) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 19 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

"Die Befähigung für die Laufbahn des höheren allge-
meinen Verwaltungsdienstes hat auch, wer die Befä-
higung zum Richteramt besitzt."

2. In § 37 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "ob" die 
Worte "in den Fällen des § 22 Abs. 1, 2 oder 3 Be-
amtStG" eingefügt.

3. Die §§ 43 und 44 erhalten folgende Fassung:

"§ 43
Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze, 
Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand 

(§ 25 BeamtStG)

(1) Beamte auf Lebenszeit treten mit dem Ende des 
Monats in den Ruhestand, in dem sie die für sie jeweils 
geltende Altersgrenze erreicht haben. Die Altersgren-
ze wird in der Regel mit Vollendung des 67. Lebens-
jahres erreicht. Für einzelne Beamtengruppen kann 
gesetzlich eine andere Altersgrenze bestimmt werden.

(2) Beamte auf Lebenszeit, die vor dem 1. Januar 1947 
geboren sind, treten mit Vollendung des 65. Lebensjah-
res in den Ruhestand. Beamte auf Lebenszeit, die nach 
dem 31. Dezember 1946, aber vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, treten in den Ruhestand, wenn sie die 
nachfolgend festgelegte Altersgrenze erreicht haben: 
Beamte des Geburtsjahrgangs Altersgrenze

1947 65 Jahre und   1 Monat
1948 65 Jahre und   2 Monate
1949 65 Jahre und   3 Monate
1950 65 Jahre und   4 Monate
1951 65 Jahre und   5 Monate
1952 65 Jahre und   6 Monate
1953 65 Jahre und   7 Monate
1954 65 Jahre und   8 Monate
1955 65 Jahre und   9 Monate
1956 65 Jahre und 10 Monate
1957 65 Jahre und 11 Monate
1958 66 Jahre

(4) Der Pfl egezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege
1. bei einem Schwerstpfl egebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI), wenn er

a) mindestens 28 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,78 Euro,
b) mindestens 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,33 Euro,
c) mindestens 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 0,89 Euro,

2. bei einem Schwerpfl egebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI), wenn er
a) mindestens 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,18 Euro,
b) mindestens 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 0,79 Euro,

3. bei einem erheblich Pfl egebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI), 0,51 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege 0,76 Euro.
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Beamte des Geburtsjahrgangs Altersgrenze

1959 66 Jahre und   2 Monate
1960 66 Jahre und   4 Monate
1961 66 Jahre und   6 Monate
1962 66 Jahre und   8 Monate
1963 66 Jahre und 10 Monate

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 treten Leh-
rer an öffentlichen Schulen mit Ablauf des letzten Mo-
nats des Schulhalbjahres in den Ruhestand, in dem 
sie die in den Absätzen 1 und 2 festgelegte Alters-
grenze erreichen.

(4) Beamte auf Lebenszeit, die sich am 1. Januar 2012
1. in einem Sabbatjahr nach § 2 Abs. 2 Satz 1 der Thü-

ringer Verordnung über die Arbeitszeit der Beam-
ten (ThürAzVO) vom 10. Juni 2005 (GVBl. S. 279) 
in der jeweils geltenden Fassung,

2. in einer Beurlaubung nach § 73 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, 
die sich bis zum Eintritt in den Ruhestand erstreckt,

3. in einer Beurlaubung nach § 74 Abs. 1 Nr. 2 oder
4. in einer Altersteilzeit nach § 75
befi nden, treten mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
in den Ruhestand. 

(5) Wenn dringende dienstliche Belange im Einzelfall 
die Fortführung der Dienstgeschäfte durch einen be-
stimmten Beamten erfordern, kann mit dessen Zustim-
mung der Eintritt in den Ruhestand über die gesetzlich 
festgesetzte Altersgrenze hinaus für eine bestimmte 
Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hin-
ausgeschoben werden, höchstens jedoch um insge-
samt drei Jahre. Die Entscheidung trifft die oberste 
Dienstbehörde. Der Beamte kann unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten jederzeit verlangen, in den 
Ruhestand versetzt zu werden. 

(6) Wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, 
kann der Eintritt in den Ruhestand auf Antrag über die 
gesetzlich festgesetzte Altersgrenze für eine bestimm-
te Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hi-
nausgeschoben werden, höchstens jedoch um drei 
Jahre. Der Antrag soll spätestens sechs Monate vor 
Erreichen der gesetzlich festgelegten Altersgrenze ge-
stellt werden. Die Entscheidung trifft die Behörde, die 
für die Ruhestandsversetzung zuständig ist. 

(7) Wer die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat, darf 
nicht zum Beamten ernannt werden. 

(8) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte 
gelten mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als 
dauernd in den Ruhestand versetzt.

§ 44
Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

(1) Beamte auf Lebenszeit können auf ihren Antrag in 
den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 62. Le-
bensjahr vollendet haben. 

(2) Beamte auf Lebenszeit, die schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch und vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, 
können auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt wer-
den, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für 
Beamte auf Lebenszeit, die schwerbehindert im Sinne 
von Satz 1 und nach dem 31. Dezember 1951 aber vor 
dem 1. Januar 1964 geboren sind, wird die Altersgren-
ze, ab der sie auf ihren Antrag in den Ruhestand ver-
setzt werden können, wie folgt angehoben:
Beamte des Geburtsjahr-
gangs/-monats

Altersgrenze

1952
Januar 60 Jahre und   1 Monat
Februar 60 Jahre und   2 Monate
März 60 Jahre und   3 Monate
April 60 Jahre und   4 Monate
Mai 60 Jahre und   5 Monate
Juni bis Dezember 60 Jahre und   6 Monate
1953 60 Jahre und   7 Monate
1954 60 Jahre und   8 Monate
1955 60 Jahre und   9 Monate
1956 60 Jahre und 10 Monate
1957 60 Jahre und 11 Monate
1958 61 Jahre
1959 61 Jahre und   2 Monate
1960 61 Jahre und   4 Monate
1961 61 Jahre und   6 Monate
1962 61 Jahre und   8 Monate
1963 61 Jahre und 10 Monate

(3) Beamten auf Lebenszeit, denen die Versetzung in 
den Ruhestand nach § 44 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2011 geltenden Fassung bewilligt wurde und die 
sich am 1. Januar 2012
1. in einem Sabbatjahr nach § 2 Abs. 2 Satz 1 ThürAz-

VO,
2. in einer Beurlaubung nach § 73 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, 

die sich bis zum Eintritt in den Ruhestand erstreckt,
3. in einer Beurlaubung nach § 74 Abs. 1 Nr. 2 oder
4. in einer Altersteilzeit nach § 75
befi nden, treten zu dem ursprünglich bewilligten Zeit-
punkt in den Ruhestand. 

(4) Beamten auf Lebenszeit, denen die Versetzung 
in den Ruhestand nach § 44 in der am 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung bereits bewilligt wurde, ist auf 
Antrag der Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand 
um den Zeitraum hinauszuschieben, um den sich die 
Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand nach 
Absatz 2 oder nach § 43 Abs. 2 oder 3 verändert hat."

4. In § 73 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 5 sowie Abs. 5 
Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort "zwölf" durch die 
Zahl "15" ersetzt.

5. § 74 erhält folgende Fassung:

"§ 74
Beurlaubung bei Bewerberüberhang

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in 
denen wegen der Arbeitsmarktsituation ein außerge-
wöhnlicher Bewerberüberhang besteht und deshalb ein 
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dringendes öffentliches Interesse daran gegeben ist, 
verstärkt Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäf-
tigen, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge
1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder
2. für einen Zeitraum, der sich auf die Zeit bis zum Be-

ginn des Ruhestands erstrecken muss, 
 bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht ent-

gegenstehen.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen 
werden, wenn der Beamte erklärt, während der Dau-
er des Bewilligungszeitraums auf die Ausübung ent-
geltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und entgelt-
liche Tätigkeiten nach § 67 Abs. 1 nur in dem Umfang 
auszuüben, wie er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne 
Verletzung dienstlicher Pfl ichten ausüben könnte. Wird 
diese Verpfl ichtung schuldhaft verletzt, soll die Bewilli-
gung widerrufen werden. Die zuständige Dienstbehör-
de darf trotz der Erklärung des Beamten nach Satz 1 
Nebentätigkeiten genehmigen, soweit sie dem Zweck 
der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Sie 
kann eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn 
dem Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zu-
gemutet werden kann und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen.

(3) Urlaub nach Absatz 1 darf, auch im Zusammen-
hang mit Urlaub nach § 73 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 sowie 
Teilzeitbeschäftigung nach § 73 Abs. 5, die Dauer von 
15 Jahren nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- 
und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum 
bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahrs oder Se-
mesters ausgedehnt werden. In den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 2 fi ndet Satz 1 keine Anwendung, wenn es 
dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren."

6. In § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 werden die Worte "oder 
Abs. 4 dieses Gesetzes oder nach § 21 Abs. 1 Thür-
UrlV" gestrichen.

7. § 81 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"§ 26 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 des Thüringer 
Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) gilt ent-
sprechend."

8. In § 95 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte "der Vollendung 
des 65. Lebensjahres" durch ein Komma und die Wor-
te "in dem er die gesetzliche Altersgrenze erreicht" er-
setzt.

9. § 109 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Ehrenbeamte können nach Erreichen der ge-
setzlichen Altersgrenze des § 43 Abs. 1 Satz 2 
oder Abs. 2 verabschiedet werden. Sie sind zu 
verabschieden, wenn die sonstigen Vorausset-
zungen für die Versetzung eines Beamten in den 
Ruhestand gegeben sind."

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 68 BeamtVG" 
durch die Verweisung "§ 81 ThürBeamtVG" ersetzt.

10. § 117 erhält folgende Fassung:

"§ 117
Eintritt in den Ruhestand

(1) Polizeivollzugsbeamte
1. des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdiens-

tes treten mit Vollendung des 62. Lebensjahres,
2. des höheren Polizeivollzugsdienstes treten mit Voll-

endung des 64. Lebensjahres
in den Ruhestand. 

(2) Polizeivollzugsbeamte des mittleren und gehobe-
nen Polizeivollzugsdienstes, die vor dem 1. Januar 
1952 geboren sind, treten mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres in den Ruhestand. Polizeivollzugsbeamte 
nach Satz 1, die nach dem 31. Dezember 1951, aber 
vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, treten mit Voll-
endung der nachfolgend festgelegten Altersgrenze in 
den Ruhestand:
Beamte des Geburtsjahrgangs Altersgrenze
1952 60 Jahre und   1 Monat
1953 60 Jahre und   2 Monate
1954 60 Jahre und   4 Monate
1955 60 Jahre und   6 Monate
1956 60 Jahre und   8 Monate
1957 60 Jahre und 10 Monate
1958 61 Jahre
1959 61 Jahre und   2 Monate
1960 61 Jahre und   4 Monate
1961 61 Jahre und   6 Monate
1962 61 Jahre und   8 Monate
1963 61 Jahre und 10 Monate

(3) Polizeivollzugsbeamte des höheren Polizeivollzugs-
dienstes, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, tre-
ten mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ru-
hestand. Polizeivollzugsbeamte nach Satz 1, die nach 
dem 31. Dezember 1951, aber vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, treten mit Vollendung der nachfolgend 
festgelegten Altersgrenze in den Ruhestand:
Beamte des Geburtsjahrgangs Altersgrenze
1952 60 Jahre und 3 Monate
1953 60 Jahre und 6 Monate
1954 60 Jahre und 9 Monate
1955 61 Jahre
1956 61 Jahre und 4 Monate
1957 61 Jahre und 8 Monate
1958 62 Jahre
1959 62 Jahre und 4 Monate
1960 62 Jahre und 8 Monate
1961 63 Jahre
1962 63 Jahre und 4 Monate
1963 63 Jahre und 8 Monate

(4) Polizeivollzugsbeamte, die sich am 1. Januar 2012
1. in einem Sabbatjahr nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Thür-

PolAzVO, 
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2. in einer Beurlaubung nach § 73 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, 
die sich bis zum Eintritt in den Ruhestand erstreckt,

3. in einer Beurlaubung nach § 74 Abs. 1 Nr. 2 oder
4. in einer Altersteilzeit nach § 75
befi nden, treten mit Vollendung des 60. Lebensjahres 
in den Ruhestand.

(5) Polizeivollzugsbeamte können auf ihren Antrag in 
den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Le-
bensjahr vollendet haben."

11. § 118 wird wie folgt geändert:

a) § 118 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Es gilt § 114."

b) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 ein-
gefügt:

"(3) Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienstes treten mit Vollendung des 60. Lebensjah-
res in den Ruhestand. Für die Beamten des geho-
benen und höheren feuerwehrtechnischen Diens-
tes gilt § 117."

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

12. § 119 erhält folgende Fassung:

"§ 119
Rechtsstellung

Für die Beamten des Justizvollzugsdienstes, die im all-
gemeinen Vollzugsdienst tätig sind, gelten die §§ 116, 
117 und 118 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. Für die Be-
amten des einfachen Justizvollzugsdienstes sind die 
Regelungen für den mittleren Polizeivollzugsdienst ent-
sprechend anzuwenden."

13. In § 125 Abs. 1 wird die Verweisung "§§ 53 bis 61 Be-
amtVG" durch die Verweisung "§§ 43, 44, 61 und 70 
bis 76 ThürBeamtVG" ersetzt.

14. Dem § 129 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Wer bis zum 31. März 2009 oder danach außerhalb 
des Landes aufgrund laufbahnrechtlicher Regelungen, 
die unter der Geltung der §§ 13 bis 14c des Beamten-
rechtsrahmengesetzes in der Fassung vom 31. März 
1999 (BGBl. I S. 654) in der bis zum 31. März 2009 
geltenden Fassung entstanden und seit dem 31. März 
2009 nicht geändert worden sind, die Befähigung für 
eine Laufbahn erworben hat, besitzt die Befähigung für 
die entsprechende Laufbahn in Thüringen."

Artikel 4
Änderung des Thüringer Besoldungs-

Überleitungsgesetzes

§ 4 Abs. 3 des Thüringer Besoldungs-Überleitungsgesetzes 
vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134, 169), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2009 (GVBl. S. 425) 
geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 5
Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes

In § 92 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Hochschulgesetzes 
vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 20. März 2009 (GVBl. S. 238) 
geändert worden ist, werden die Worte "§ 107b Abs. 2 und 4 
des Beamtenversorgungsgesetzes gelten" durch die Wor-
te "§ 83 Abs. 2 und 4 des Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetzes gilt" ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Thüringer Gesetzes über 

kommunale Wahlbeamte

Das Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte vom 
16. August 1993 (GVBl. S. 540), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 369), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Satz 2 wird die Verweisung "§ 45 Abs. 3 des Be-
amtenversorgungsgesetzes" durch die Verweisung 
"§ 39 Abs. 3 des Thüringer Beamtenversorgungsge-
setzes (ThürBeamtVG)" ersetzt.

2. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§ 4 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch 
die Verweisung "§ 11 Abs. 1 ThürBeamtVG" ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "gewähren" durch 
das Wort "bewilligen" ersetzt.

b) In Absatz 7 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort "ge-
währt" durch das Wort "bewilligt" ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Thüringer Disziplinargesetzes

Das Thüringer Disziplinargesetz vom 21. Juni 2002 (GVBl. 
S. 257), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
9. September 2010 (GVBl. S. 291), wird wie folgt geändert:

1. In § 38 Abs. 1 Nr. 8 wird die Verweisung "§ 59 Abs. 1 
des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)" durch 
die Verweisung "§ 43 Abs. 1 des Thüringer Beamten-
versorgungsgesetzes (ThürBeamtVG)" ersetzt.

2. In § 75 Abs. 5 Satz 1 und 2 wird jeweils nach der Ver-
weisung "§ 48 BeamtVG" die Angabe "in Verbindung 
mit § 86 Abs. 11 ThürBeamtVG" eingefügt.

3. § 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt, 
wenn der Betroffene wieder zum Beamten ernannt oder 
sonst in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis be-
rufen wird. Im Übrigen gelten die §§ 9, 43, 61, 70 bis 
76 ThürBeamtVG sinngemäß; der Betroffene gilt inso-
weit als Ruhestandsbeamter, der Unterhaltsbeitrag als 
Ruhegehalt. Bei Anwendung des § 70 ThürBeamtVG 
ist die Höchstgrenze nach § 70 Abs. 2 ThürBeamtVG 
um den Betrag zu kürzen, um den der Unterhaltsbei-
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trag hinter den Dienstbezügen oder dem Ruhegehalt, 
aus denen er errechnet ist, zurückbleibt. § 73 Abs. 3 
ThürBeamtVG fi ndet keine Anwendung. Bei Anwen-
dung der §§ 71 und 72 ThürBeamtVG sind der un-
ter Zugrundelegung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit sich ergebende Betrag nach § 71 ThürBe-
amtVG und der unter Zugrundelegung einer Dienstzeit 
bis zum Eintritt des Versorgungsfalls sich ergebende 
Betrag nach § 72 ThürBeamtVG in dem Verhältnis des 
Unterhaltsbeitrags zu den Dienstbezügen oder zum Ru-
hegehalt zu kürzen."

4. In § 85 wird die Jahreszahl "2012" durch die Jahres-
zahl "2015" ersetzt.

Artikel 8
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113), wird wie folgt geändert:

1. In § 28 Abs. 6 Satz 7 und § 32 Abs. 6 Satz 6 wird je-
weils das Wort "Beamtenversorgungsgesetzes" durch 
die Worte "Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes" 
ersetzt.

2. In § 49 Abs. 2 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§§ 128 
bis 133 des Beamtenrechtsrahmengesetzes)" durch 
den Klammerzusatz "(§§ 32 bis 35 des Thüringer Be-
amtengesetzes)" ersetzt.

3. In § 110 Abs. 5 Satz 6 wird das Wort "Beamtenversor-
gungsgesetzes" durch die Worte "Thüringer Beamten-
versorgungsgesetzes" ersetzt.

Artikel 9
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Arbeitszeit der Beamten

Die Thüringer Verordnung über die Arbeitszeit der Beam-
ten vom 10. Juni 2005 (GVBl. S. 279), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29. Juni 2010 (GVBl. S. 257), wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

"§ 1
Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Landesbeamten be-
trägt im Jahresdurchschnitt 40 Stunden in der Woche.

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für ge-
setzliche Feiertage sowie für sonstige ganz oder teil-
weise dienstfreie Tage im Sinne des § 4 Abs. 1, soweit 
diese auf die Tage von Montag bis Freitag fallen, unab-
hängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Wochentage um ein Fünftel. Abweichend von 
Satz 1 vermindert sich die regelmäßige Arbeitszeit für 
Beamte mit feststehender Arbeitszeit um die Arbeitszeit, 
die an diesen Tagen nach § 6 zu leisten wäre. Für Be-
amte im Schichtdienst gilt Satz 1 entsprechend, ohne 

Rücksicht darauf, ob der betreffende Beamte an den 
für die Beamten mit regelmäßiger Arbeitszeit ganz oder 
teilweise dienstfreien Tagen Dienst leisten muss oder 
dienstfrei hat. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 wird 
Beamten, die nach einem Schichtplan eingesetzt sind, 
der für den Regelfall Schichten von 24 Stunden Dau-
er vorsieht, ein pauschaler Freizeitausgleich von drei 
Dienstschichten im Kalenderjahr gewährt. 

(3) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ermä-
ßigt sich entsprechend dem Umfang einer bewilligten 
Teilzeitbeschäftigung. Sie ist innerhalb einer Woche zu 
erbringen. Wenn die dienstlichen Verhältnisse es zulas-
sen, kann die Arbeitszeit abweichend von Satz 2 auf-
geteilt werden; außer in den Fällen des § 2 muss die 
auf diesen Zeitraum entfallende ermäßigte Arbeitszeit 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwölf Mona-
ten erbracht werden. § 7 bleibt unberührt.

(4) Die oberste Dienstbehörde kann für einzelne Ver-
waltungszweige, Betriebe oder bestimmte Beamten-
gruppen die regelmäßige Arbeitszeit nach Absatz 1 
vorübergehend verlängern oder verkürzen, wenn die 
dienstlichen Verhältnisse es erfordern. Dabei darf die 
Arbeitszeit 
1. grundsätzlich zehn Stunden am Tag,
2. 50 Stunden in der Woche und
3. innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten durch-

schnittlich 48 Stunden in der Woche
nicht überschreiten. Bei der Berechnung des Durch-
schnitts bleiben Urlaubs- und Krankheitszeiten unbe-
rücksichtigt.

(5) Eine abweichende Einteilung der Arbeitszeit nach 
Absatz 4 ist innerhalb von sechs Monaten auszuglei-
chen. Die oberste Dienstbehörde kann den Zeitraum 
auf bis zu zwölf Monate verlängern, wenn die dienstli-
chen Verhältnisse es erfordern. Dabei sind die in Ab-
satz 4 Satz 2 genannten Höchstgrenzen zu beachten. 

(6) Die oberste Dienstbehörde kann im Einvernehmen 
mit dem für das Beamtenrecht zuständigen Ministeri-
um bei dringenden dienstlichen Bedürfnissen Abwei-
chungen von Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 zulassen. 
Ausnahmen sind nur zulässig, soweit im Interesse des 
Schutzes der Sicherheit und der Gesundheit sicherge-
stellt ist, dass die Beamten der verlängerten Arbeits-
zeit entsprechend verlängerte Ausgleichsruhezeiten, 
oder in Ausnahmefällen, in denen die Gewährung sol-
cher Ausgleichsruhezeiten aus objektiven Gründen 
nicht möglich ist, einen anderweitigen angemessenen 
Schutz erhalten.

(7) Soweit Besonderheiten bestimmter spezifi scher Tä-
tigkeiten, die dem Schutz der Bevölkerung oder des All-
gemeinwohls zur Abwehr schwerwiegender kollektiver 
Gefahrensituationen dienen, der Anwendung von Re-
gelungen dieser Verordnung zwingend entgegenste-
hen, kann von dieser Verordnung abgewichen werden. 
In diesen Ausnahmefällen ist gleichwohl dafür Sorge zu 
tragen, dass unter Berücksichtigung der Ziele der Richt-
linie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über 
die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Ar-
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beitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.06.1989, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung eine größtmög-
liche Sicherheit und ein größtmöglicher Gesundheits-
schutz der Beamten gewährleistet ist."

2. § 2 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

"(1) Sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 
kann abweichend von § 1 Abs. 3 auf Antrag des Be-
amten die Teilzeitbeschäftigung auch in der Form be-
willigt werden, dass der Teil, um den die regelmäßige 
Arbeitszeit ermäßigt ist, zu einer vollständigen Freistel-
lung von bis zu zwei Jahren zusammengefasst wird 
(Sabbatjahr). Der Zeitraum der nach Satz 1 bewilligten 
Teilzeitbeschäftigung soll zehn Jahre nicht überschrei-
ten. Der Bewilligungszeitraum verlängert sich entspre-
chend, wenn der Beamte in der Ansparphase nicht in 
dem für ihn festgelegten Umfang Dienst leistet; Zeiten 
einer Beurlaubung unter Fortzahlung der Dienstbe-
züge, einer Erkrankung (§ 22 der Thüringer Urlaubs-
verordnung -ThürUrlV -) sowie einer gesundheitlichen 
Rehabilitation (§ 10) bleiben unberücksichtigt. Satz 3 
Halbsatz 1 gilt entsprechend, sofern der Beamte wäh-
rend der Freistellungsphase eine Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge in Anspruch nimmt.

(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung, die sich auf die 
Zeit bis zum Beginn des Ruhestands erstreckt, kann 
der Zeitraum der vollständigen Freistellung bis zu fünf 
Jahre betragen, wenn der Beamte das 55. Lebensjahr 
vollendet hat. Eine Verlängerung des Bewilligungszeit-
raums nach Absatz 1 Satz 3 und 4 ist in den Fällen des 
Satzes 1 ausgeschlossen."

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

"Innerhalb eines Siebentagezeitraums ist eine 
zusammenhängende Ruhezeit von mindestens 
35 Stunden zu gewähren."

b) In Absatz 6 wird die Verweisung "Absatz 4" durch 
die Verweisung "den Absätzen 4 und 5" ersetzt.

4. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) In der Verwaltung des Landes beginnt der Dienst 
um 7.30 Uhr. Er endet bei durchgehender Arbeitszeit 
montags bis donnerstags um 16.15 Uhr, freitags um 
15.00 Uhr. Bei geteilter Arbeitszeit endet der Dienst 
montags bis donnerstags um 17.30 Uhr, freitags um 
15.00 Uhr."

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, kann den Beamten gestattet werden, Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit in gewissen Gren-
zen selbst zu bestimmen (gleitende Arbeitszeit)."

b) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird nach dem Wort 
"zu" das Wort "jeweils" eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

"Über die Kernzeit hinaus ist die dienstliche An-
wesenheit der Beamten sicherzustellen, soweit 
die Erfüllung der Aufgaben dies erfordert."

bb) In dem bisherigen Satz 7 werden nach dem Wort 
"Mehrarbeit" die Worte "oder, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen, mit Zustimmung 
des Vorgesetzten" eingefügt.

6. § 8 Abs. 1 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:

"dabei sind die Grenzen des § 1 Abs. 4 Satz 2 zu be-
achten."

7. Dem § 9 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

"Die Arbeitszeit darf in einem Bezugszeitraum von zwölf 
Monaten im Durchschnitt acht Stunden pro 24-Stunden-
Zeitraum nicht überschreiten. Ist die Arbeit mit besonde-
ren Gefahren oder einer erheblichen körperlichen oder 
geistigen Anspannung verbunden, darf ein Beamter in 
einem 24-Stunden-Zeitraum, in dem der Nachtdienst 
verrichtet wird, nicht mehr als acht Stunden arbeiten."

8. In § 10 Satz 1 werden die Worte "regelmäßige Arbeits-
zeit" durch das Wort "Dienstleistungspfl icht" ersetzt.

9. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort "aufgrund" 
das Wort "schriftlicher" eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Anordnung oder Genehmigung nach Ab-
satz 1 Satz 1 erteilt der Dienstvorgesetzte. Er kann 
diese Befugnis auf den Vorgesetzten übertragen."

10. § 12 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Insbesondere können Funktionszeiten festgelegt so-
wie die Abrechnungs- und Ausgleichsmöglichkeiten 
nach § 7 Abs. 2 und 3 erweitert und damit längerfristi-
ge Arbeitszeitkonten vorgesehen werden."

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "In-Kraft-Tretens die-
ser Verordnung" durch die Worte "Inkrafttretens 
des Artikels 9 des Thüringer Gesetzes zur Re-
gelung der Versorgung der Beamten und Rich-
ter sowie zur Änderung weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften" und das Wort "erhöht" durch 
das Wort "vermindert" ersetzt. 
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bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Bei einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Artikels 9 des Thüringer Gesetzes zur Regelung 
der Versorgung der Beamten und Richter sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschrif-
ten bereits bewilligten Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 14 Abs. 4 ThürUrlV gilt Absatz 1 entsprechend."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte "Ansparleistungen, die auf den Zeit-
raum vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung 
fallen, als voll erbracht" werden durch die Wor-
te "die Absätze 1 und 2 entsprechend" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt:

"Die bisher festgesetzte Dauer der Anspar- und 
Freistellungsphase bleibt unverändert erhalten."

12. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 "(2) Mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde 
kann abweichend von § 1 Abs. 1 die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit der Lehrkräfte an verwal-
tungsinternen Schulen in Form einer wöchentlichen 
Unterrichtsverpfl ichtung (Lehrdeputat) erbracht wer-
den. Bei der Festsetzung der Unterrichtsverpfl ich-
tung ist insbesondere die zeitliche Inanspruchnah-
me für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung, die 
Erstellung von Prüfungsaufgaben, die Durchführung 
von Prüfungen, die Korrektur von Arbeiten sowie die 
Teilnahme an schulinternen Veranstaltungen zu be-
rücksichtigen. Für die Berechnung des Durchschnitts 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein 
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen."

13. In § 19 Satz 1 wird die Jahreszahl "2011" durch die 
Jahreszahl "2016" ersetzt. 

Artikel 10
Änderung der Thüringer Verordnung über 
die Arbeitszeit der Polizeivollzugsbeamten

Die Thüringer Verordnung über die Arbeitszeit der Poli-
zeivollzugsbeamten vom 1. Juli 2009 (GVBl. S. 636) wird 
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Polizeivollzugs-
beamten beträgt im Jahresdurchschnitt 40 Stun-
den in der Woche. § 15 der Thüringer Verordnung 
über die Arbeitszeit der Beamten (ThürAzVO) vom 

10. Juni 2005 (GVBl. S. 279) in der jeweils gelten-
den Fassung fi ndet entsprechend Anwendung."

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung "nach Ab-
satz 1" gestrichen.

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Verweisung "nach Ab-
satz 2" gestrichen.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Bei einer Teilzeitbeschäftigung, die sich auf die Zeit 
bis zum Beginn des Ruhestands erstreckt, kann der 
Zeitraum der vollständigen Freistellung bis zu fünf 
Jahre betragen."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Zeitraum der nach Absatz 1 bewilligten Teil-
zeitbeschäftigung soll zehn Jahre nicht überschrei-
ten. Der Bewilligungszeitraum verlängert sich entspre-
chend, wenn der Beamte in der Ansparphase nicht in 
dem für ihn festgelegten Umfang Dienst leistet; Zeiten 
einer Beurlaubung unter Fortzahlung der Dienstbe-
züge, einer Erkrankung sowie einer gesundheitlichen 
Rehabilitation (§ 19) bleiben unberücksichtigt. Satz 2 
Halbsatz 1 gilt entsprechend, sofern der Beamte wäh-
rend der Freistellungsphase eine Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge in Anspruch nimmt. Eine Verlängerung 
des Bewilligungszeitraums nach den Sätzen 2 und 3 ist 
in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 ausgeschlossen."

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Die Anrechnung auf die Arbeitszeit beträgt ein 
Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit."

4. In § 8 Abs. 1 wird die Verweisung "nach § 2" gestri-
chen.

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der 
Bereiche und Organisationseinheiten können Prä-
senzzeiten oder bereichsspezifi sche Funktions-
zeiten festgelegt werden. Über die Präsenz- oder 
Funktionszeiten hinaus ist die dienstliche Anwesen-
heit der Beamten sicherzustellen, soweit die Erfül-
lung der Aufgaben dies erfordert."

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

"Ein ganztägiger Zeitausgleich und ein Zeitaus-
gleich während der Präsenzzeiten bedarf der Zu-
stimmung des Vorgesetzten. Im Abrechnungs-
zeitraum können dem Beamten bis zu zwölf 
ganze Tage Zeitausgleich gewährt werden; die-
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se können für zusammenhängende Freistellun-
gen zusammengefasst werden."

bb) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 einge-
fügt:

"Im Einzelfall sind Ausnahmen von Satz 3 zu-
lässig."

cc) Der bisherige Satz 4 erhält folgende Fassung:

"Bei festgelegten Präsenzzeiten ist ein ganzer 
Tag verbraucht, wenn die gesamte Präsenz-
zeit eines Tages in Anspruch genommen wird."

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

"(7) Im Sinne der vorstehenden Regelungen ist die 
Präsenzzeit der Teil der regelmäßigen täglichen Ar-
beitszeit, in dem grundsätzlich alle Beamten der Or-
ganisationseinheit anwesend sein müssen, und die 
Funktionszeit der Teil der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit, in dem der Dienstbetrieb innerhalb einer 
Organisationseinheit sichergestellt werden muss, 
jedoch nicht alle Beamten dieses Bereichs anwe-
send sein müssen."

6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "grundsätzlich" 
gestrichen.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Im Rahmen eines Einsatzes, der aufgrund un-
aufschiebbarer polizeilicher Maßnahmen keine Un-
terbrechung zulässt, ist entsprechend Absatz 3 zu 
verfahren."

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

7. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort "der" die 
Worte "Aus- und" eingefügt.

b) Nach der Überschrift wird folgender neue Absatz 1 
eingefügt:

"(1) Für Beamte, die sich zur Ausbildung an einer 
Bildungseinrichtung der Thüringer Polizei befi nden, 
gilt die regelmäßige Arbeitszeit durch die Dienst-
leistungen im Rahmen der Ausbildungs- und Stu-
dienpläne als erbracht. Dienstleistungen im Rah-
men einer besonderen Aufbauorganisation nach 
der Polizeidienstvorschrift 100 sind durch die Aus-
bildungsorganisation auszugleichen, wenn sie die 
regelmäßige tägliche Arbeitszeit überschreiten."

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und in Satz 3 
wird die Verweisung "nach § 2  Abs. 1" gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "nach § 2 Abs. 1" 
gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "Absatz 1 Satz 3" 
durch die Verweisung "Absatz 2 Satz 3" ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

8. § 21 erhält folgende Fassung:

"§ 21
 Polizeivollzugsbeamte in besonderer Verwendung

Die oberste Dienstbehörde kann für Polizeivollzugsbe-
amte den Dienst in besonderer Verwendung anordnen, 
wenn der Beamte dazu seine Bereitschaft schriftlich 
erklärt hat. Aus der Ablehnung oder dem Widerruf der 
Bereitschaftserklärung darf dem Beamten kein Nach-
teil entstehen. Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 be-
trägt die regelmäßige Arbeitszeit 48 Stunden. § 22 ist 
entsprechend anzuwenden."

9. Nach § 21 wird folgender neue § 22 eingefügt:

"§ 22
Polizeivollzugsbeamte im unmittelbaren 

Personenschutz

(1) Der Dienst im unmittelbaren Personenschutz ist 
nach folgenden Grundsätzen zu regeln:
1. Eine abweichende Verteilung der regelmäßigen Ar-

beitszeit darf in einem Bezugszeitraum von sechs 
Monaten durchschnittlich 60 Stunden pro Woche 
nicht überschreiten. 

2. Dem zu einem mehrere, mindestens jedoch drei, 
zusammenhängende Tage dauernden Personen-
schutzeinsatz mit ununterbrochener Diensttätig-
keit eingesetzten Beamten wird für jeden 24-Stun-
denzeitraum des Einsatzes eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 24 Stunden gewährt. Die anfallenden 
Ruhezeiten sind unmittelbar im Anschluss an den 
Einsatz zusammenhängend zu gewähren.

3. Ein ununterbrochener Einsatzzeitraum von sieben 
Tagen darf nicht überschritten werden.

4. Der Beamte darf bei Ausschöpfung der höchstzuläs-
sigen Einsatzzeit von sieben aufeinander folgenden 
Tagen frühestens nach Ablauf von 14 Tagen zu ei-
nem erneuten, länger als drei Tage dauernden un-
unterbrochenen Einsatz herangezogen werden.

5. Während mehrtägiger ununterbrochener Einsätze 
sollen dem Beamten durchgehende Schlaferho-
lungszeiten gewährt werden, die durchschnittlich 
fünf Stunden täglich betragen müssen.

(2) Zur Vermeidung einer Gefährdung der Sicherheit 
und Gesundheit erfolgen regelmäßige und zu doku-
mentierende polizeiärztliche Untersuchungen des ein-
gesetzten Beamten."

10. Die bisherigen §§ 22 bis 24 werden die §§ 23 bis 25.
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11. Der bisherige § 25 wird § 26 und in Satz 1 wird die Jah-
reszahl "2014" durch die Jahreszahl "2016" ersetzt.

Artikel 11
Änderung der Thüringer Hochschul-

Leistungsbezügeverordnung

§ 6 der Thüringer Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
vom 14. April 2005 (GVBl. S. 212), die durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 32 Abs. 2 ThürBesG" 
durch die Verweisung "§ 78 Abs. 6 ThürBeamtVG" er-
setzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium" durch die Worte 
"der Hochschulrat" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 32 Abs. 1 Satz 4 
Halbsatz 2 ThürBesG" durch die Verweisung "§ 78 
Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 2 ThürBeamtVG" ersetzt.

Artikel 12
Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung

Die Thüringer Trennungsgeldverordnung vom 2. Januar 
2006 (GVBl. S. 20), zuletzt geändert durch Artikel 28 des 
Gesetzes vom 20. März 2009 (GVBl. S. 238), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "Absatz 3 
Nr. 1 bis 10" durch die Verweisung "Absatz 3 
Nr. 1 bis 10 und 12" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "Absatz 3 
Nr. 1 bis 5" durch die Verweisung "Absatz 3 
Nr. 1 bis 5 und 12" ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Verweisung "Absatz 3 
Nr. 1 bis 5, 10 und 11" durch die Verweisung "Ab-
satz 3 Nr. 1 bis 5, 10 bis 12" ersetzt.

2. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

"2. Beschäftigungsverbote nach den mutterschutz-
rechtlichen Bestimmungen,"

3. In § 3 Abs. 3 Satz 5 werden die Worte "§ 1 oder § 3 
Abs. 1 der Mutterschutzverordnung oder nach entspre-
chendem Landesrecht" durch die Worte "den mutter-
schutzrechtlichen Bestimmungen" ersetzt.

4. § 7 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5" 
durch die Verweisung "§ 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 und 
12" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 43 Abs. 1 oder § 44 
des Thüringer Beamtengesetzes" durch die Verwei-
sung "§ 43 Abs. 1 bis 4, § 44 oder § 117 des Thü-
ringer Beamtengesetzes" ersetzt.

5. § 12 wird aufgehoben.

Artikel 13
Änderung der Thüringer Zuständigkeitsverordnung 

Bezüge

Die Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. S. 780) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 ein-
gefügt:

"(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 kann 
das für Finanzen zuständige Ministerium Aus-
nahmen von den Zuständigkeitsregelungen die-
ser Verordnung für die aus Drittmitteln fi nanzier-
ten Tarifbeschäftigten sowie die studentischen und 
wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Hochschu-
len zulassen."

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Buchst. d wird die Verweisung "§ 6 
Abs. 2 Satz 2 und § 67 Abs. 3 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes (BeamtVG)" durch die Ver-
weisung "§ 13 Abs. 3 Satz 2 und § 78 Abs. 3 
des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
(ThürBeamtVG)" ersetzt.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

"3. die Anerkennung von Dienstunfällen nach 
§ 39 Abs. 3 Satz 2 ThürBeamtVG,"

cc) In Nummer 4 wird die Verweisung "§§ 107b und 
107c BeamtVG" durch die Verweisung "§§ 82 
bis 84 ThürBeamtVG" ersetzt.

dd) Nach Nummer 4 wird folgende neue Nummer 5 
eingefügt:

"5. die Durchführung des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrags vom 16. Dezember 
2009 und 26. Januar 2010 (GVBl. 2010, 
S. 285 -286 -)"

ee) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Zentralen Gehaltsstelle wird darüber hin-
aus die Zuständigkeit nach § 9 Abs. 3 Satz 3, § 12 
Abs. 4 Satz 2, § 31 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1, § 34 
Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1, § 38 Abs. 2 Satz 1, § 63 
Abs.1 und § 81 Satz 2 ThürBeamtVG sowie als Pen-
sionsbehörde des Landes übertragen."

3. In § 5 Abs. 2 wird die Verweisung "nach § 52 Abs. 2 
Satz 3 BeamtVG" durch die Verweisung "§ 7 Abs. 2 
Satz 3 ThürBeamtVG" ersetzt.

Artikel 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Abwei-
chend von Satz 1 treten
1. Artikel 3 Nr. 14 mit Wirkung vom 1. April 2009 und
2. die Artikel 9 und 10 am ersten Tag des auf die Verkün-

dung folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 Satz 1 
tritt das Thüringer Gesetz über ergänzende Bestimmun-
gen zur Beamtenversorgung vom 31. Januar 2007 (GVBl. 
S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
19. Juni 2009 (GVBl. S. 425), außer Kraft.

Erfurt, den 22. Juni 2011
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
Vom 22. Juni 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 4 des Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetzes vom 10. Juni 2005 (GVBl. S. 224), das durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 8. April 2009 (GVBl. S. 322) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "einem Drittel" durch 
die Worte "zwei Dritteln" ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

2. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Kostenüberdeckungen, die sich am Ende einer 
Kalkulationsperiode für deren Zeitraum ergeben, 
sind bei den Entgelten in der nachfolgenden Kal-
kulationsperiode auszugleichen; Kostenunterde-
ckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen 
werden."

b) In Satz 4 werden die Worte "und des Landeshaus-
halts" gestrichen.

3. Absatz 6 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Absatz 4 Satz 3 fi ndet Anwendung."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2011 in Kraft.

Erfurt, den 22. Juni 2011
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel
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